
573 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates X.GP. 

3. 12. 1964 

Regierungsvorlage 

. Vertrag zwischen der Republik 
Österreich und der Ungarischen Volks
republik zur Sichtbarerhaltung der ge
meinsamen Staatsgrenze und Regelung 
der damit im Zusammenhang stehenden 

Fragen 

Szerzodes az Osztrak Köztarsasag 
es a Magyar N epköztarsasag között a közös 
allamhatär lathat6saganak biztositasar61 
es az ezzel összefüggo kerdesek szabalyo-

zasar61 

Der Bundespräsident der Republik Österreich Az. Osztrak Köztarsasag Szövetsegi Elnöke 
und es 

Der Präsidialrat der Ungarischen Volksrepublik, a Magyar Nepköztarsasag Elnöki Tanacsa, 

von dem Wunsche geleitet, die gemeinsame Staats
grenze auch in Hinkunft sichtbar zu erhalten 
und die damit im Zusammenhang stehenden 

. Fragen zu regeln, haben beschlossen, zu diesem 
Zweck einen Vertrag zu schließen und haben 
hiefür als Bevollmächtigte ernannt: 

Der Bundespräsident der Republik Österreich 
Herrn Dr. Bruno Kreisky 
Bundesminister für Auswärtige Angelegen
heiten 

Der Präsidialrat der Ungarischen Volksrepublik 
Herrn Außenminister Janos Peter 

att61 az 6hajt61 vezetve, hogy a közös allam
hatar lathat6sagat a jövöben is biztositsak es 
ezzel összefüggö kerdeseket szabalyozzak, el
hataroztak, hogy e celb61 Szerzödest kötnek 
es Meghatalmazottaikka kineveztek: 

az Osztrak Köztarsasag Szövetsegi Elnöke 
Dr. Bruno Kreisky külügyminisztert, 

a Magyar Nepközt:hsasag Elnöki Tanacsa 
Peter J anos külügyminisztert. 

Die Bevollmächtigten haben nach Austausch A Meghatalmazottak j6 es kellö alakban ta-
ihrer in guter und gehöriger Form befundenen lalt meghatalmazasuk kicserelese utan az alab-
Vollmachten nachstehendes vereinbart: biakban allapodtak ~eg: 

KAPITELl 

Verlauf der Staatsgrenze 

Artikel 1 

Die Staatsgrenze zwischen der Republik Öster
reich und der Ungarischen Volksrepublik ver
läuft so, wie sie auf Grund 

des Artikels 27 Punkt 1 des Friedensvertrages 
von Trianon vom 4. Juni 1920, 

des Artikels 27 Punkt 5 des Staatsvertrages 
von Saint-Germain-en-Laye vom 10. September 
1919, , 

des Venediger Protokolls vom 13. Oktober 
1921, betreffend die Regelung der westungarischen 
Frage, 

1. FEJEZET 

Az allamhatar menete 

1. cikk 

Az Osztrik Köztarsasag es a Magyar Nep
köztarsasag között az allamhatar olykeppen 
huz6dik, ahogyan azt 

a Trianonban 1920. evi junius h6· 4. napjan 
kelt bekeszerzödes 27. cikkenek 1. pontja, 

aSt. Germain en Laye-ben 1919. evi szeptem
ber h6 10. napjan kelt allamszerzödes 27. cik
kenek 5. pontja, 

a Nyugatmagyarorszagi kerdes rendezese
röl sz616 1921. evi okt6ber h6 13-an kelt 
velencei jegyzökönyv, 
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2 573 der Beilagen 

der Entscheidung des Völkerbundrates vom 
19. September 1922 und der Vereinbarung der 
beiden Ver~ragschließenden Staaten vom 22. No
vember 1922 über die Kompensation gewisser 
Gebiete (Convention du 22 novembre 1922 au 
sujet de certaines compensations), 

von einem Grenzregelungsausschuß in den 
Jahren 1922 bis 1924 an Ort und Stelle festgelegt 
und vermarkt worden ist und 

durch Artikel 1 Punkt 1 des Friedensvertrages 
mit Ungarn vom 10. Februar 1947 sowie 

durch Artikel 5 des Österreichischen Staats
vertrages vom ·15. Mai 1955 entsprechend dem 
Stand vom 1. Jänner 1938 bestätigt wurde, 

unter Berücksichtigung dessen, daß infolge 
der gemäß Artikel 1 Punkt 4 lit. c des Friedens
vertrages mit Ungarn vom 10. Februar 1947 
zwischen Ungarn und der Tschechoslowakei 
durchgeführten Grenzänderungen die öster
reichisch-ungarische Staats grenze verkürzt wor-
den ist. . 

Artikel 2 

Die Staats grenze grenzt die Hoheitsgebiete der 
beiden Vertragschließenden Staaten sowohl auf 
der Erdoberfläche als auch ohne Ausnahme in 
lotrechter Richtung im Luftraum und unter der 
Erdoberfläche voneinander ab. 

Artikel 3 

Die Staatsgrenze bleibt unter Berücksichtigung 
der im Artikel 1 erwähnten Grerizverkützungen 
auch weiterhin in die vom Grenzregelungsaus
schuß festgelegten Abschnitte und Unterab
schnitte geteilt. 

Artikel 4 

(1) Der Verlauf der vom Grenzregelungs-
'~usschuß festgelegten Staats grenze ist unver

änderlich, und zwar auch dann, wenn in der 
Folge, sei es aus Gründen geographischer Natur 
(zum Beispiel Verlegung des Bettes eines Fluß
laufes), sei es durch Bauten oder aus irgend
welchen sonstigen Gründen, Veränderungen im 
Gelände eingetreten sind oder noch eintreten. 

a Nepszövetseg Tamicsanak 1922. evi szep
tember h6 19-en kelt hatarozata es a ket Szer
zödö A11amnak egyes területek kölcsönös aten
gedese targyaban 1922. evi november h6 22-en 
kelt megal4podasa (Convention du 22 novembre 
1922 au sujet de certaines compensations) alap
jan, 

a Hatarmegillapit6 Bizottsag 1922-1924. evek
ben a helyszinen mega11apitotta es megjelölte, es 
amelyet 

az 1947. evi februar h610. napjan kelt. Magyar
orszaggal kötött bekeszerzödes 1. cikkenek 
1. pontja, valamint 

az 1955. evi niajus h6 15. napjan kelt oszträk 
illamszerzödes 5. cikke az .1938. evi januar 
h6 J -i a11apotanak megfelelöen megerösitett, 

,figyelemble veve azt a k6rülmenyt, hogy az 
oszträk-magyar a11amhatar az 1947. evi februar 
h6 10. napjan kelt, Magyarorszaggal kötött 
bekeszerzödes 1. cikke 4. pontjanak c./alpontja 
ertelmeben a Magyarorszag es Csehszlovakia 
között vegrehajtott hatarkiigazitas folytan meg
rövidült. 

2. cikk 

Az allamhatar a ket Szerzödö Allam felseg
területet a föld felszinen es kivetel nelkül, füg
göleges iranyban a legiterben es a föld felszine 
alatt elhatarolja egymast6I. 

3. cikk 

Az allamhatar - figyelemmel az ·1. cikkben 
emlittet megrövidülesere - tovabbra is a Hatar
mega11apit6 Bizottsag aItal megallapitott sza
kaszokra es alszakaszokra oszlik. 

4. cikk 

(1) A Hatarmegallapit6 Bizottsag altal megalla
pitott allamhatar menete nem· valtoztathat6 
meg meg akkor sem, ha akar földrajzi je11egü 
okokb61 (pI. foly6 medrenek athelyezödese), 
akar epitkezes folytän, vagy Mrmely mas okb61 
a terep megvaltozott, vagy megvaItozik. 

(2) Soweit die Staatsgrenze in Gewässern ver- (2) Ha az a11amhatar vizeken huz6dik, a Szer-
läuft, werden die Vertragschließenden Staaten zödö Allamok ~ az Osztrak Köztarsasag es 
im Rahmen des Vertrages zwischen der Republik .a Magyar Nepköztarsasag között a hatarvidek 
Österreich und der Ungarischen Volksrepublik vizgazdalkodasi kerdeseinek szaMlyozasa targya
über die Regelung der wasserwirtschaftlichen ban 1956. evi aprilis h6 9-en kötöU egyez
Fragen im Grenzgebiet vom 9. April 1956 für meny kereten belül - gondoskodnak a vizek 
eine entspreChende Erhaltung der ·Ufer sorgen, partjainak megfelelö fenntartasar61, abb61 a 
damit diese Gewässer, sofern grundsätzliche ceIb61, hogy a vizek lehetöseg szerint eredeti 
wasserwirtschaftliche Interessen nicht entgegen- helyzetükben maradjanak, amennyiben ez nem 
stehen, nach Möglichkeit in ihrer ursprünglichen a11 ellentetben a vizgazdalgodas alapvetö erdekei-
Lage verbleiben. veI. 
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573 der Beilagen 3 

KAPITEL II 11. FEJEZET 

Schutz der Grenzzeichen und Erhaltung A 
der Sichtbarkeit des Verlaufes der Staatsgrenze 

hatärjelek megovasa es az allamhatar 
rnenete lathatosaganak biztositasa 

Artikel 5 

(1) Die Vertragschließenden Staaten ver
pflichten sich, durch Vermessung und Vermar
kung der gemeinsamen Staatsgrenze dafÜr zu 
sorgen, daß der vom Grenzregelungsausschuß 
festgelegte Verlauf der Staats grenze stets deutlich 
sichtbar erhalten bleibt. Sie 'verpflichten sich 
weiters, die hiefür notwendigen Grenzzeichen 
nach Maßgabe dieses Vertrages instandzuhalten 
und erforderlichenfalls zu erneuern. 

(2) Die Vertragschließenden Staaten ver
pflichten sich, alle Grenzzeichen ohne Rück
sicht auf die Grenzabschnitte zu schützen: Zu 
diesem Zweck treffen sie die erforderlichen Maß
nahmen, um die mutwillige Beschädigung, Ver
nichtung oder Verlegung der Grenzzeichen zu 
verhindern. 

Artikel 6 

(1) Die Vertragschließenden Staaten ver
pflichten sich, dafür zu sorgen, daß beiderseits 
des trockenen Teiles der Grenzlinie ein Streifen 
von 1 Meter Breite und um jedes neben die Grenz
linie gesetzte Grenzzeichen (indirekte Ver
markung) ein Kreis mit dem Radius von 1 Meter 
von Bäumen und Sträuchern freigehalten wird; 
dies gilt auch für andere Pflanzen, die die Sichtbar
keit der Grenzzeichen beeinträchtigen. 

(2) Die Eigentümer der an der Staatsgrenze 
gelegenen Grundstücke sowie die sonst daran 
Nutzungsberechtigten sind verpflichtet, die nach 
Absatz 1 erforderlichen Maßnahmen ohne An
spruch auf Entschädigung durchzuführen. Kom
men sie ihrer Verpflichtlfng nicht nach, so ist 
ihnen deren Erfüllung von der zuständigen 
Behörde vorzuschreiben und die Vorschreibung 
nötigenfalls zwangsweise zu vollstrecken. 

(3) Die örtlich zuständigen Behörden der Ver
tragschließenden Staaten werden einander über 
solche Arbeiten nach Möglichkeit verständigen. 

Artikel 7 

(1) Zur Erhaltung der Sichtbarkeit des Ver
laufes der Staatsgrenze dürfen in den in Artikel 6 
genannten Gebietsteilen keine Baulichkeiten, 
Betriebe oder Einfriedungen errichtet werden, 
es sei denn, daß sie dem öffentlichen Verkehr oder 
der Grenzabfertigung dienen. 

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 finden 
auf gegenwärtig bestehende Baulichkeiten und 
Betrie be so lange keine Anwendung, als diese 
nicht verfallen oder völlig zerstört sind oder 
aufgelassen werden. 

5. cikk 

(1) A Szerzödö Allamok kötelezik magukat, 
hogy a közös :Hlamhatar felmeresevel es megje
lölesevel gondoskodnak arrol, hogy a Hatar
megallapito Bizottsag· altal megallapitottallam
hatir menete mindig vilagosan 1:ithato maradjon. 
A Szerzödö Allamok kötelezik magukat tovabb:i 
arra, hogy az ehhez szükseges hatarjeleket e 
Szerzödes ertelmeben karbantartjak es szükseg 
eseten felujitjak. 

(2) A Szerzödö Allamok kötelezik magukat, 
hogy tekintet nelkül a hatarszakaszra valamen
nyi hatarjelet· megovjak. E celbOl megteszik 
a szükseges intezkedeseket, ho gy megakadalyoz
zak a hatarjelek szandekos megrong:i1asat, 
megsemmisiteset, vagyathelyezeset. 

6. cikk 

(1) A Szerzödö Allamok kötelesek gondos
kodni arrol, hogy a hatarvonal szarazföldi 
szakaszanak mindket oldalan 1 meter szeles 
savot, valamint a hatarvonal mellett elhelyezett 
hatarjelek (közvetett megjelöles) körül 1 meter 
sugaru körzetet faktol es bokroktol, valamint 
a hatarjelek lathatosagat korlatoz6 egyeb nö
venyzettöl szabadon tartsak. 

(2) Az allamhatar menten fekvö telkek tulaj
donosai, valamint azok hasznruatara egyeb
kent jogosultak, az (1) bekezdes szerint szük
seges intezkedeseket kartalanitas követelese nel
kül kötelesek megtenni. Ha az emlitett szeme
lyek kötelezettsegeiknek nem tesznek eleget 
az illetekes hat6sag azok teljesiteset elrendeli 
es szükseg eseten vegrehajtja. 

(3) E munkalatokrol a Szerzödö Allamok 
területileg illetekes hat6sagai lehetöseg szerint 
ertesitik egymast. 

7. cikk 

(1) Az allamhatar menete lathatosaganak biz
tositasa erdekeben a Szerzödes 6. cikkeben em
littet területreszekben epitmeny, üzem vagy 
kerites letesitese tilos, kiveve, ha letesitesÜk 
a nyilvanos közlekedesre vagy a hatarforgalom 
lebonyolitisara szolgal. 

(2) az (1) bekezdes rendelkezeseit a jelenleg 
meglevö epitmenyekre es üzemekre mindaddig 
nem lehet alkalmazni, amig azok össze nem 
dölnek, teljesen el nem pusztulnak, vagy azo
kat többe mar nem hasznaljak. 

2 
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Artikel 8 

In der Grenzlinie dürfen keine privaten Eigen
tumsgrenzzeichen errichtet werden; anstoßende 
Eigentumsgrenzen dürfen daher nur durch Rich
tungssteine vermarkt werden, wobei diese min
destens 3 Meter von der Staats grenze entfernt 
gesetzt werden müssen. 

KAPITEL III 

8. cikk 

A hat:irvonalon maganhatirjeleket nem sza
bad felallitani; az erintkezö birtokhatarokat 
ezert csak iranykövekkel szabad megjelölni, 
amelyeket az illamhatart6l legalibb 3 meter 
tavolsagra kell elhelyezni. 

IH. FEJEZET 

Vermessung und Vermarkung der Staats- Az allamhatar, felmerese es megjelölese 
grenze 

Artikel 9 9. cikk 

(1) Jeder Vertragschließende Staat stellt auf 
seine Kosten für die Vermessung und Ver
markung der Staatsgrenze die erforderlichen 
Vermessungsfachleute samt Hilfspersonal bei. 

(2) Unbeschadet der Bestimmungen des Ab
satzes 1 sowie der Artikel 13 und 18 stellt die 
erforderlichen Arbeitskräfte, Materialien, Fahr
zeuge und Geräte (Maschinen, \Verkzeuge, Ver
messungs geräte und dergleichen) auf eigene 
Kosten bei: 

a) die Republik Österreich für die Unter
abschnitte A II, A IV, A VI, B II, B IV, 
B VI, C I, C II und C VI 

b) die Ungarische Volksrepublik fur die Unter
abschnitte A III, A V, BI, B UI, B V, 
C III, C IV und C V. 

(3) Die in Absatz 1 und 2 genannten Personen 
können auch uniformierte Militärpersonen sein. 

(4) Die in Absatz 1 und 2 genannten Personen 
dürfen nicht bewaffnet sein und dürfen nur die 
Staats bürgerschaft jenes Vertragschließenden 
Staates besitzen, der sie beistellt. 

(5) Die für die Vermessung der' gemeinsamen 
Staatsgrenze notwendigen Triangulierungs- und 
Polygonpunkte sind von jenem Vertragschließen
den Staat instandzuhalten, auf dessen Hoheits
gebiet sie liegen. Sie können von den seitens 
der Vertragschließenden Staaten für die Er
neuerung der Staatsgrenze verwendeten Personen 
unbehindert in gleichem Maße benützt werden. 

(6) Die Vertragschließenden Staaten werden 
alle sechs Jahre eine periodische Kontrolle der 
Grenzzeichen durchführen. Die erste Über
prüfung der Grenzzeichen wird innerhalb eines 
Jahres nach Inkrafttreten dieses Vertrages be
ginnen. 

Artikel 10 

Die Eigentümer der an oder inder Nähe der 
Staats grenze liegenden Grundstücke, Bergwerke, 
Brücken und sonstigen Bauwerke sowie die sonst 
hieran Nutzungsberechtigten sind verpflichtet, 
die erforderlichen Vermessungs- und Vermar
kungsarbeiten, insbesondere das Setzen oder 
Anbringen von Grenzzeichen, ohne Anspruch 
auf Entschädigung zu dulden. 

(1) Az allamhatar felmeresehez es megjelölese
hez szükseges földmeresi szakertöket, seged
szemeIyzettel együtt, mindket Szerzödö Allam 
sajat költsegen bocsatja rendelkezesre. ' 

(2) Az (1) bekez<les valamint a 13. es 18. cikk 
rendelkezeseinel erintetleQ.ül hagyasa mellett 

a) Osztrak Köztarsasag az All., AIV., A VI., 
B 11., B IV., B VI., C 1., C 11. es C VI. 
alszakaszokon 

b) a Magyar Nepköztarsasag az A IH., A V., 
B 1., BIn., B v., C IH., C IV., es a C V. 
alszakaszokon 

aszükseges munkaeröt, anyagot, jarmüveket 
es eszközöket (gepeket, szerszamokat, merö
müszereket es hason16 targyakat) sajat költ
segen bocsatja rendelkezesre. 

(3) Az (1) bekezdesben emlitett szemelyek 
egyenruhis katonai szemelyek is lehetnek. 

(4) Ai. (1) es (2) bekezdesben emlitett szemelyek
nek fegyvert viselni tilos es csak az öket 
alkalmaz6 Szerzödö Allam allampolgarai lehet
nek. 

(5) A közös allamhatar felmeresehez szük
seges hiromszägelesi es sokszögpontokat annak 
a Szerzödö Allamnak keIl karbantartania, amely
nek felsegterületen azok vannak. Ezeket a ponto
kat az allamhatar megujitasanal a Szerzödö 
Allamok res zer öl alkalmazott szemelyek egy
forman akadalytalanul hasznalhatjak. 

(6) A Szerzödö Allamok a hatarjeleket hat 
eves idoszakonkent ellenorzik. A hatarjelek 
eiso fe1ülvizsgalatat a Szerzödes hatilyba lepese
töl szamitott egy even belül kell megkez
deni. 

10. cikk 

Az allamhatarnal vagy annak közeleben fekvö 
telkek, binyak, hidak es egyeb epitmenyek tulaj
donosai, valamint azok hasznalatara egyeb
kent\ jogosultak, kätelesek a szükseges felmeresi 
es megjelölesi munkalatokat, különösen a 
hatarje1ek felallitasat vagy elhelyezeset kirtalanitas 
követelese nelkül türni. 
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Artikel 11 

(1) Die Vertragschließenden Staaten werden 
anläßlich der periodischen Kontrolle (Artikel 9) 
in jenen Teilen der Staatsgrenze, in denen die 
Grenzlinie auf dem Wasser oder am Ufer ver
läuft, auch den Verlauf der Grenzlinie überprüfen. 
Soweit dabei festgestellt wird, daß sich eine 
früher am Lande verlaufende Grenzlinie seit der 
letzten Überprüfung infolge Veränderungen ins 
Wasser verlagert hat oder daß frühere Wasser
grenzabschnitte zu Landgrenzabschnitten ge
worden sind, sind darüber Protokolle sowie 
zusätzliche Feldskizzen (Artikel 21) zu ver
fassen. 

(2) Im Falle von plötzlich eingetretenen natür
lichen Veränderungen größeren Ausmaßes kann 
auch' außerhalb der periodischen Kontrolle jeder 
Vertragschließende Staat die Überprüfung des 
betroffenen Teiles der Staatsgrenze verlangen. 

Artikel 12 

Im Falle einer Erneuerung der dreiseitigen 
Grenzsteine auf den. Dreiländergrenzpunkten 
werden sich die Vertragschließenden Staaten mit 
dem daran beteiligten dritten Staat zu diesem 
Zweck ins Einvernehmen setzen. 

Artikel 13 

11. cikk 

(1) A Szerzödö Allamok az allamhatar azon 
reszein, ahol a hatarvonal vizen vagy vizpart
jan huz6dik, az idöszakos ellenörzes (9. cikk) 
alkalmaval felülvizsgaljak a hatarvonal menetet 
iso Ha ennek soran megallapitjak, hogy a korab
ban szarazföldön huz6d6 hatarvonal az utols6 
felülvizsgalat 6ta valtozasok következteben vizre 
került, vagy a korabbi vizi hadrszakasz szaraz
földi hadrszakassza valt, arr61 jegyzökönyvet, 
valamint kiegeszitö meresi. vazlatot (21. cikk) 
keIl kesziteni. 

(2) Hirtelen bekövetkezett, nagyobb mervü 
termeszeti valtozasok eseten barmelyik Szer
zödö Allam az idöszakos ellenörzesen kivül 
is kerheti az allamhatar erintett reszeinek felül
vizsgalatat. 

12. cikk 

A Mrmashatarpontokon levö Mromoldalu 
hatarkövek felujitasa eseten a Szerzödö Allamok 
az erdekelt harmadik allammal a felujitas celja
b61 erintkezesbe Iepnek. 

13. cikk 

Falls in einem Grenzabschnitt, für dessen Ha olyan hatarszakaszon, amelynek karban-
Instandhaltung der eine I der Vertragschließenden tartasaert az egyik Szerzödö Allam felelös 
Staaten verantwortlich ist (Artikel 9), ein Staats- (9. cikk) a masik Szerzödö Allam allampolgara 
angehöriger des anderen Vertragschließenden valamely hatarjelet megrongal vagy megsem
Staates ein Grenzzeichen beschädigt oder ver- mlslt, a,. hatarjel' helyreallitasanak vagy fel
nichtet, wird dieser Vertragschließende Staat die ujidsanak költsegeit az ut6bbi Szerzöd? Allam 
Kosten für die Instandsetzung oder Erneuerung a karbantartasert felelös Szerzödö Allamnak 
des Grenzzeichens dem für die Instandhaltung megteriti; ez azonban a költsegek megteritesere 
verantwortlichen Vertragschließenden Staat er-I kötelezett Szerzödö Allamnak sajat 'jogszabalyai 
setzen; hiedurch wird ein nach den innerstaat- alapjan harmadik szemellyel szemben fennall6 
lichen Rechtsvorschriften des zum Kostenersatz karteritesi vagy visszkereseti igenyet nem erinti. 
verpflichteten Vertragschließenden Staates be-
stehender Ersatz- oder Rückgriffsanspruch gegen 
einen Dritten nicht berührt. 

KAPITEL IV 

Gemischte Kommission 

, Artikel 14 

Die Vertragschließenden Staaten werden zur 
Organisation und Durchfümung der im Artikel 5 
Absatz 1 genannten Aufgaben eine ständige Ge
,mischte Kommission bilden. 

Artikel 15 

(1) Die Gemischte Kommission setzt sich aus 
sechs Mitgliedern zusammen. Jeder Vertrag
schließende Staat bestellt drei Kommissions
mitglieder und drei Stellvertreter. Nach Er
fordernis kann jede Seite Experten und Hilfs
kräfte beiziehen. 

IV. FEJEZET 

A Vegyesbizottsag 

14. cikk 

A Szerzödö Allamok az 5. cikk (1) bekez
des eben emlitett' feladatok megszervezesere es, 
vegrehajtasara alland6 Vegyesbizottsagot alaki
tanak. 

15. cikk 

(1) A Vegyesbizottsag hat tagb61 , all. Mind
ket Szerzödö Allam Mrom bizottsagi tagot 
es harom helyettest nevez ki. Szükseg szerint 
batmelyik Fel szakertöket es segedszemelyzetet 
vehet igenybe. 
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(2) Jeder Vertragschließende Staat bestimmt 
ein von ihm bestelltes Mitglied zUm Vorsitzenden 
seiner Delegation. Die beiden Vorsitzenden 
können unmittelbar miteinander verkehren. 

(3) Jeder Vertragschließende Staat trägt die 
Kosten der· von ihm bestellten Mitglieder, ein
schließlich der Kosten der von ihm beigezogenen 
Experten und Hilfskräfte. Sonstige, anläßlich 
der Tätigkeit der Gemischten Kommission ent
stehende Kosten werden, soweit nichts anderes 
vereinbart ist, von den Vertragschließenden 
Staaten je zur Hälfte getragen. 

Artikel 16 

(1) Die Gemischte Kommission hat zur Er
füllung ihrer Aufgaben (Artikel 14) insbesondere: 

(2) Mindegyik Szerzödö Allam valamelyik 
altala kinevezett bizottsagi tagot sajat tagoza
tanak elnökeve. nevezi ki. A ket elnök egy
massaI közvetlenül erintkezhet. 

(3) Mindegyik Szerzödö Allam maga viseli 
az altala kinevezett bizottsagi tagok költsegeit, 
beleertve az igenybe vett szakertök es seged
szemelyzet költsegeit iso A Vegyesbizottsag 
tevekenysege soran felmerülö egyeb költsege
ket - mas megallapodas hianyaban - a Szer
zödö Allamok egyenlö aranyban viselik. 

16. cikk 

(1) A Vegyesbizottsag feladatainak teljesi
tese (14. cikk) soran különösen az alabbi intez
kedeseket teszi: 

a) soweit erforderlich, die Grenzzeichen auf 1 a) szükseg eseten megvizsgalja, ho gy a hatar-
ihre richtige Lage zu überprüfen und jelek pontosan helyükön allnak-e es adott 
gegebenenfalls auf ihre richtige Stelle zu esetben a hatarjelet megfelelö helyere teszi; 
setzen; 

. b) schief stehende oder eingesunkene Grenz
zeichen aufzurichten oder zu heben; 

c) die Bezeichnung der einzelnen Grenzzeichen 
erkennbar zu erhalten; 

,d) beschädigte Grenzzeichen instandzusetzen 
oder zu erneuern; 

e) fehlende Grenzzeichen durch neue zu er
setzen; 

f) soweit der Verlauf d.:;r Staats grenze, wie 
insbesondere im Neusiedlersee, nicht ge
nügend sichtbar ist, zusätzliche Grenz
zeichen zu setzen; 

g) wo dies notwendig oder zweckmäßig ist, 
die direkte Vermarkung der Grenzlinie in 
eine indirekte umzuändern oder umge
kehrt; 

h) gefährdete Grenzzeichen auf sichere Stellen 
zu versetzen; 

i) soweit erforderlich, den Verlauf der Staats
grenze in Bergwerken, auf Brücken und 
sonstigen Bauwerken entsprechend zu ver
marken; 

j) soweit erforderlich, an Stellen, wo die 
Staatsgrenze Eisenbahnstrecken, Straßen 
oder Hochspannungsleitungen schneidet, 
entsprechende Grenzzeichen anzubringen. 

(2) Soweit es die deutliche Sichtbarkeit des 
Verlaufes der Staatsgrenze unbedingt erfordert, 
hat die "Gemischte Kommission auch außerhalb 
der periodischen Kontrolle (Artikel 9 Absatz 6) 
Maßnahmen gemäß Absatz 1 zu treffen. 

(3) Die Gemischte Kommission überprüft 
anläßlich jeder periodischen Kontrolle (Artikel 9 
Absatz 6) auch den Zustand der Grenzzeichen an 
den Dreiländergrenzpunkten und hat erforder
lichenfalls Maßnahmen zur Wiederinstandsetzung 
vorzuschlagen. 

b) a ferden a1l6 vagy lesüllyedt hatarjeleket 
helyreigazitja vagy felemeli; 

c) valamennyi hatarjel megjelöleset felismer
hetö allapotban tartja; 

d)·a megserült hatarjeleket helyreaIlitja vagy 
felujitja; 

e) a hianyz6 hatarjeleket ujakkal p6tolja; 

f) amennyiben az allamhatar menete nem 
eIegge lathat6, mint különösen a Fertö 
t6ban, p6thatarjeleket helyez el; 

g) ahol az szükseges, vagy celravezetö, a 
hatarvonal megjelöIeset közvetlenröl köz
vetettre valtoztatja meg, vagy forditva; 

h) a veszelyeztetett hatarjeleket biztonsagos 
helyre helyezi at; . 

i) amennyiben szükseges, az allamhatar mene
tet banyakban, hidakon es egyeb epit
menyeken megfelelöen megjelöli; 

j) amennyiben szükseges, megfelelö hatar
jeleket helyez el ott, ahol az allamhatar 
vasutvonalat, utat, vagy magasfeszültsegü 
vezeteket keresztez. 

(2) Amennyiben az allamhatar menetenek 
vilagos felismerhetösege feltetlenül megköveteli, 
a Vegyesbizottsag az idöszakos ellenörzesen 
(9. cikk (6) bekezdes) kivül is az (1) bekezdesben 
foglaltaknak megfelelO intezkedeseket tesz. 

(3) A Vegyesbizottsag valamennyi idöszakos 
ellenörzes alkalmaval (9. cikk (6) bekezdes) 
felülvizsgalja a harmashatarpontokon levö hatar
jeleket is es szükseg eseten a hatarjelek rendbe
hozatala erdekeben intezkedeseket javasol. 
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(4) Die Gemischte Kommission kann von der 
Bezeichnung" Form, Dimension und dem Ma
terial der Grenzzeichen, die vom Grenzregelungs
ausschuß festgesetzt wurden, in bestimmten 
Fällen abgehen. 

Artikel 17 

Die Gemischte Kommission ist nicht ermäch
tigt, den Verlauf der Staatsgrenze (Artikel 1) 
von sich aus zu ändern. 

Artikel 18 

Werden an der Raab, Pinka, Strem und Lafnitz 
oder durch Bauarbeiten an der Staatsgrenze, 
insbesondere durch Regulierung von Wasser
läufen oder durch den Ausbau von Straßen und 
Wegen, Grenzzeichen beschädigt, zerstört oder 
entfernt, so kann die Gemischte Kommission 
hinsichtlich der Bereitstellung der erforderlichen 
Arbeitskräfte, Materialien, Fahrzeuge und Geräte 
(Maschinen, Werkzeuge, Vermessungsgeräte und 
dergleichen) von der Bestimmung des Artikels 9 
Absatz 2 abweichende Anordnungen treffen. 

Artikel 19 

(1) Die Gemischte Kommission bestimmt insbe
sondere den Arbeitsplan sowie die Art der 
Durchführung der Vermessung und Vermarkung 
der Staatsgrenze. 

(2) Arbeiten zur Erneuerung fehlender Grenz
zeichen sowie Ausbesserungsarbeiten an Grenz
zeichen, die mit einer Lageveränderung ver
bunden sind, sind im Beisein der Vermessungs
fachleute beider Vertragschließenden Staaten 
durchzuführen. 

(4) A Vegyesbizottsag a hatarjeleknek a Hatar
megallapito Bizottsag altal megallapitott meg
jelölesetöl, alakjatol, meretetöl esanyagatol 
bizonyos esetekben elterhet. 

17. cikk 

A Vegyesbizottsag nincs felhatalmazva arra, 
hogy az allamhatar menetet (1. cikk) önhatal
mulag megvaltoztassa. 

18. cikk 

Amennyiben aRaba, Pinka, Strem es Lapincs 
folyoknal, vagy az allamhataron vegzett epi
tömunkak - különösen a vizfolyasok szabalyo
zasa vagy utepites - következteben a hatir
jelek megserülnek, elpusztulnak vagy azokat 
eltavolitjak a Vegyesbizottsag a szükseges mun
kaerö,anyag, jarmü es eszközök (gepek, szer
szamok, merömüszerek es hasonlo tirgyak) ren
delkezesre bocsatasat a Szerzödes 9. cikkenek (2) 

bekezdeseben foglaltaktol elteröen szabalyoz~ 
hat ja. 

19. cikk 

(1) A Vegyesbizottsag különösen az allamhatar 
felmerese es megjelölese vegrehajtasanak munka
tervet, valamint modjat hatarozza meg. 

(2) A hianyzo hatarjelek felujitasanal, valamint 
a hatirjelek olyan javitasi munkalatainal, amalyek 
a hatarjelek elhelyezesenek megvaltoztatasaval 
jarnak, mindket Szerzödö Allam földmeresi 
szakertöinek jelen keIl lennie. 

(3) Werden gefährdete Grenzzeichen an eine (3) A veszelyeztetett hatarjelek athelyezesevel 
andere Stelle versetzt, so wird hiedurch der az allamhatar menete nem valtozik. 
Verlauf der Staats grenze nicht geändert. 

Artikel 20 20. cikk 

(1) Die Gemischte Kommission tritt zu Ta
gi:J.ngen oder Grenzbesichtigungen zusammen, 
wenn sie es auf Antrag des Vorsitzenden einer De
legation selber beschließt oder wenn es insbeson
dere in den in Artikel 11 Absatz 2 oder Artikel 16 
Absatz 2 geregelten Fällen ein Vertragschließender 
Staat im diplomatischen Wege verlangt. In 
diesen Fällen haben die Vorsitzenden der beiden 
Delegationen einvernehmlich zu veranlassen, daß 
die Gemischte Kommission binnen einem Monat 
zusammentritt. 

(2) Die Gemischte Kommission hat, wenn nicht 
etwas anderes vereinbart ist, zu ihren Tagungen 
abwechselnd auf dem Hoheitsgebiet der Ver
tragschließenden . Staaten zusammenzutreten. 

(1) A Vegyesbizottsag· akkor ülesezik, vagy 
tart helyszini szemlet, ha azt a Vegyesbizott
sag egyik tagozata elnökenek javaslatara el
hatarozza, vagy ha azt az egyik Szerzödö Anam 
különösen a 11. cikk (2) bekezdeseben es a 
16. cikk (2) bekezdeseben szabalyozott esetekben 
diplomaciai uton kivanja. Ezekben az esetekben 
a ket tagozat elnökenek egyetertöen keIl intez
kednie, hogy a Vegyesbizottsag egy honapon 
belül összeüljön. 

(2) A Vegyesbizottsag - ha maskent~em 
allapodik meg - ülesszakait a Szerzödö Alla
mok felsegterületen felvaltva tartja. 
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Artikel 21 

(1) Die Gemischte Kommission gibt sich ihre 
Geschäftsordnung selbst. 

(2) Die Tagungen und Grenzbesichtigungen 
werden von den Vorsitzenden der heiden Dele
gationen abwechselnd geleitet. Am ersten Tag 
der Tagungen oder Grenzbesichtigungen leitet 
die Verhandlungen der Vorsitzende der Dele
gation jenes Vertragschließenden Staates, auf 
dessen Hoheitsgebiet die Tagung oder Grenz
besichtigung stattfindet. 

(3) Die Verhandlungssprachen der Gemischten 
Kommission sind Deutsch und Ungarisch. 

(4) Über jede Tagung oder Grenzbesichtigung 
ist ein Protokoll in deutscher und ungarischer 
Sprache in je zwei Originalen zu verfassen und 
von den Vorsitzenden der beiden Delegationen 
zu unterfertigen. 

(5) Über jede von der Gemischten Kommission 
verfügte Änderung oder Ergänzung der Ver
markung sowie über die Berichtigung fehler
hafter, vom Grenzregelungsausschuß oder von 
der Gemischten Kommission bereits genehmigter 
Vermessungsergebnisse sind von den Vermes
sungsfachleuten in je zwei Originalen Protokolle 
in deutscher und ungarischer Sprache aufzuneh
men und soweit erforderlich zusätzlich Feld
skizzen zu verfassen sowie Feldbücher und 
Berechnungshefte zu führen. Die Form der 
zusätzlichen Feldskizzen, Feldbücher und Be
rechnungshefte bestimmt die Gemischte Kom
mission. 

(6) Die in Absatz 5 genannten Protokolle und 
zusätzlichen Feldskizzen bedürfen der Genehmi
gung der Gemischten Kommission. 

(7) Die Gemischte Kommission hat die von 
ihr verfügten Änderungen und Ergänzungen 
sowie die in Absatz 5 genannten Berichtigungen 
auf zweckentsprechende Weise in Evidenz zu 
halten. 

(8) Für die Herstellung und Vervielfältigung 
der zusätzlichen Feldskizzen sowie für die Evi
denthaltung nach Absatz 7 gelten Artikel 9 
Absatz? und Artikel 18 sinngemäß. 

(9)' Jede Delegation der Gemischten Kom
mission führt Hartdruck- und Farbstampiglien 
mit dem Wappen ihres Staates, dem Namen der 
Gemischten Kommission und der Bezeichnung 
der Delegation selbst. 

Artikel 22 

(1) Zu einem Beschluß der Gemischten Kom
mission ist Stimmeneinhelligkeit erforderlich. 

(2) Angelegenheiten, über die in der Ge
mischten Kommission kein Einvernehmen erzielt 

21. cikk 

(1) A Vegyesbizottsag ügyrendjet maga alla
pitja meg. 

(2) A Vegyesbizottsag üIesszakait es helyszini 
szemIeit a ket tagozat elnöke felvaltva vezeti. 
Az ülesszak, vagy helyszini szemle elsö napjan it 
tärgyalast ama Szerzödö Allam tagozatanak 
elnöke vezeti, amelynek felsegterületen az üles
szakot, illetöleg a helyszini 'szemlet tartjak. 

(3) A Vegyesbizottsag t:irgyalasi nyelve a 
nemet es a magyar. 

(4) Minden ülesszakr61 vagy helyszini szemle
röl ket eredeti peldanyban jegyzökönyvet kell 
kesziteni, mindkettöt nemet es magyar nyelven, 
amelyet a Vegyesbizottsag kettagozatanak el-
nöke ir ala. ' 

(5) A Vegyesbizottsag intezkedese folytan 
a hatar megjelöleseben bekövetkezett minden 
valtozasr61 vagy kiegeszitesröl, valamint a Hatar
megallapit6 Bizottsag vagy a Vegyesbizottsag 
ahal mar j6vahagyott hiMs mereseredmenyek 
helyesbitesenel a földmeresi szakertök ket ere
deti peldanyban jegyzökönyvet keszitenek, mind
kettöt nemet es magyar nyelven, valamint 
szükseg szerintkiegeszitö meresi vazlatokat, meresi 
jegyzeteket; valamint szamitasi jegyzökönyvet 
is keszitenek. A kiegeszitö meresi vazlatok, 
mereSl jegyzetek, valamint a szamitasi jegyzö
könyv alakjät a Vegyesbizottsag allapitja meg. 

(6) Az (5) bekezdesben emlitett jegyzököny
veket es kiegeszitö meresi vazlatokat a Vegyes
bizottsagnak j6va keIl hagynia. 

(7) A Vegyesbizottsag az aItala tett intezkede
sek folytan bekövetkezett valtozasokat es kiegeszi
teseket, valamint az, (5) bekezdesben emlitett 
helyesbiteseket megfelelö m6don nyi1vantart
ja. 

(8) A kiegeszitö meresi vazlatok keszitesere 
es sokszorositasara, valamint a (7) bekezdesben 
emlitett nyilvantartasra a 9. cikk (2) bekezdesben 
es a 18. cikkben foglaltak ertelemszerüen irany~ 
ad6k. 

(9) A Vegyesbizottsag mindket tagozata alla
manak cimeret, a Vegyes bizottsag elnevezeset 
es a tagozat megjelöleset feltüntetö szaraz -
es nedves belyegzöt hasznal. 

22. cikk 

(1) A Vegyesbizottsag hatarozatait egyhangulag 
hozza. 

(2) A Vegyesbizottsag azokat az ügyeket,_ 
amelyekben nem tudott megegyezni, a vele-
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? wird, werden unter Hinweis auf die Meinungs
verschiedenheiten den zuständigen Behörden der 
Vertrag schließenden Staaten vorgelegt. Die Ver
tragschließenden Staaten werden bezüglich der 
strittigen Angelegenheit eine einvernehmliche 
Regelung anstreben. 

Artikel 23 

Die Gemischte Kommission bildet zur Er
füllung der in Artikel 16 angeführten Aufgaben 
gemischte technische Gruppen. 

Artikel 24 

(1) Die zuständigen Zentralbehörden der Ver
tragschließenden Staaten versehen die in Artikel 9 
und in Artikel 15 genannten Personen sowie 
die Mitglieder der gemischten technischen Grup-

. pen (Artikel 23) mit einem Grenzübertritts
ausweis (Anlage A beziehungsweise B). Dieser 
Ausweis ist in deutscher und ungarischer Sprache 
auszustellen und von dem anderen Vertrag
schließenden Staat zu vidieren. Der Ausweis 
wird für die Dauer eines Kalenderjahres ausge
stellt; seine Gültigkeitsdauer kann um ein 
weiteres Jahr verlängert werden. Die Verlän
gerung bedarf der Vidierung des anderen Ver
tragschließenden Staates. 

(2) Die Inhaber der im Absatz 1 angeführten 
Ausweise sind berechtigt, zum Zweck der Durch
führung ihrer Arbeit die Staatsgrenze innerhalb 
des von der Gemischten Kommission zur Be
arbeitung bestimmten Grenzunterabschnittes 
überall zu überschreiten und ,sich auf dem Hoheits
gebiet des anderen Vertragschließenden Staates 
in der erforderlichen Tiefe aufzuhalten. Sie 
dürfen jedoch das Hoheitsgebiet des anderen Ver
tragschließenden Staates in einer Tiefe von mehr 
als 2,5, Meter nur in Anwesenheit eines Grenz
organes oder einer von der zuständigen obersten 
Verwaltungsbehörde hiezu beauftragten Militär
person des anderen Vertragschließenden Staates 
betreten. 

Artikel 25 

{ll Die Inhaber der in Artikel 24 genannten 
Ausweise sind verpflichtet, diese auf Verlangen 
den zuständigen behördlichen Organen der 
Vertragschließenden Staaten vorzuweisen. 

(2) Die Ausweise sind nach Ablauf ihrer Gültig
keitsdauer der ausstellenden Behörde unverzüg
lich zurückzugeben. 

(3) Auf Verlangen der zuständigen Zentral
behörde des anderen Vertragschließenden Staates 
ist den in Artikel 9 genannten Personen oder 
den Mitgliedern einer gemischten technischen 
Gruppe der Ausweis von der ausstellenden 
Behörde unverzüglich zu entziehen. 

menykülönbsegre val6 utalassal, a Szerzödö 
Allamok illetekes hat6sagai ele terjeszti. A 
Szerzödö Allamok a vitas ügyek egyetertö 
szabalyozasara fognak törekedni. 

23. cikk 

A Vegyesbizottsag a 16. cikkben felsorolt 
feladatokvegrehajtasa celjab6l vegyes technikai 
csoportokat alakit. 

24. cikk 

(1) A Szerzödö Allamok illetekesközponti 
hat6sagai a 9. es 15. cikkben emlitett szemelye
ket, valamint a vegyes technikai csoportok 
(23. cikk) tagjait hataratlepesi igazolvannyal 
(A. ill. B. melleklet)' latjak el. Ezt az igazol
vanyt nemet es magyar nyelven keIl kiallitani' 
es a masik s'zerzödö Allam reszeröl 1:ittamozassal 
ellatni. Az )gazolvanyt 'egy naptari ev idö
tartamara allitjak ki; ervenyessege tovabbi egy 
evvel meghosszabbithat6. A meghosszabbitas
hoz a masik Szerzödö Allam lattamozasa szük
seges. 

(2) Az (1) bekezdesben emlitett igazolv~nyok 
tulajdonosai, niunkajuk elvegzese celjab61, az 
allamhatart a Vegyesbizottsag altal a munka 
vegzesere kijelölt alszakaszon belül barhol atlep
hetik ~s a masik Szerzödö Allam felsigterüle
ten a szükseges melysegben tart6zkodhatnak. 
Ezek a szemeIyek a masik Szerzödö Allam 2,5 me
ter szeles savon tuli felsegterületere csak a 
masik Szerzödö Allam hatarközegenek vagy 
az illetekes közigazgatasi föhat6sag alta! megbi
zott katonai szemeIy jelenleteben lephetnek be. 

25. cikk 

(1) A 24. cikkben emlitett igazolvanyok tulaj
donosai kötelesek igazolvanyaikat a Szerzödö 
Allamok illetekes hat6sagi közegeinek kivan
sagara felmutatni. 

(2) Az igazolvanyokat ervenyessegi idejük 
lejarta utan a kiallit6 hat6sagnak haladektalanul 
vissza keIl szolg:iltatni. 

(3) A masik Szerzödö Allam illetekes köz
ponti hat6saganak kerelmere valamely a 9. cikk
ben emlitett szemely, vagy a vegyes technikai 
csoport valamely tagja igazolvanyat a ki:illit6 
hat6sagnak haladektalanul be keIl vonnia. 
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Artikel 26 26. cikk 

(1) A 24. dkkben emlitett igazolvanyok tulaj
donosai a masik Szerzödö Allam felsegterületen 
a Szerzödes alapjan kifejtett tevekenysegük 
ideje alatt nem tart6ztathat6k le, vagy nem 
tarthatok vissza; szemelyes hasznalatukra szol
gala targyak, tovabba a magukkal hozott anya
gok, jarmüvek, eszközök (gepek, szerszamok, 
merömüszerek es hason16 targyak) iratok, ok
manyok es pecsetek nem kobozhatok el. 

(1) Die Inhaber der im Artikel 24 genannten 
Ausweise dürfen während ihrer auf dem Hoheits
gebiet des anderen Vertragschließenden Staates 
nach diesem Vertrag ausgeübten Tätigkeit nicht 
verhaftet oder festgehalten werden; ihre für den 
persönlichen Gebrauch erforderlichen Gegen
stände sowie die von ihnen mitgeführten Mate
rialien, Fahrzeuge, Geräte (Maschinen, Werk
zeuge, Vermessungsgeräte und dergleichen), 
Papiere, Dokumente und Stampiglien dürfen 
nicht beschlagnahmt werden. 

(2) Die Vertragschließenden Staaten verpflich- (2) A Szerzädä Allamok kötelezik magukat, 
ten sich, für den persönlichen Schutz und die ho gy gondoskodnak a 24. cikkben emlitett 
körperliche Sicherheit der Inhaber der in Arti- igazolvanyok tulajdonosainak szemelyes biz
kel 24 genannten Ausweise sowie für die Un- tonsagarol es testi epsegeröl, valamint a maguk
verletzlichkeit ihrer mitgeführten Papiere, Doku- kaI hozott iratok, okmanyok es pecsetek serthe-
mente und Stampiglien Sorge zu tragen. tetlensegeröl. 

(3) Wird ein Inhaber des von dem einen Ver- (3) Ha az egyik SzerzödÖAUam altal a 24. cikk 
tragschließenden Staat nach Artikel 24 ausge- ertelmeben kiallitott hataratlepesi igazolvany tulaj
stellten Grenzübertrittsausweises bei der Durch- donosa a jelen Szerzödes vegrehajtasa celjab61 
führung von Arbeiten in Vollziehung dieses teljesitett munkaknal ,az allamhatar körzeteben 
Vertrages im Bereich der· Staats grenze durch a masik Szerzödö Allamnak az allamhatarra 
einen Unfall, der durch_die vom anderen Vertrag- vonatkoz6lag tett intezkedesei altal okozott 
schließenden Staat mit Beziehung auf die Staats- baleset folytan meghal vagy megsebesül, vagy 
grenze getroffen<;:n Vorkehrungen verursacht egy önmagan viselt, vagy magan hordott targy 
worden ist, getötet oder verletzt, oder eine Sache, megserül, vagy megsemmisül, karteritesi igeny 
die er an sich trägt oder mit sich führt, beschädigt ervenyesithetö annal a Szerzödö Allamnal, amely
oder vernichtet, so kann ein Schadenersatz- nek a karosult allampolgara, vagy allampolgara 
anspruch bei demjenigen der Vertragschließenden volt. Ez a Szerzödö Allam a teljes kart megteriti; 
Staaten geltend gemacht werden, dessen Staats- a karteritesi igeny merteke annyiban csökken, 
bürgerschaft der Geschädigte besitzt oder be- amennyiben a hataratIepesi igazolvany fent emli
sessen hat. Dieser Vertragschließende Staat tett tulajdonosa a kart szandekosan, vagy sulyos 
wird den vollen Schaden ersetzen; der Schaden- gondatlansagb61 okozta. A teljes kar fogaimara 
ersatzanspruch mindert sich in dem Maße, als az osztrak polgari jog az ir~nyad6. A karteri
der oben genannte Inhaber des Grenzübertritts- tesre kötelezett Szerzödö Allam a karteritesi 
ausweises den Unfall vorsätzlich oder grob kötelezettseg fennallasa es merteke tenybeli 
fahrlässig verschuldet hat. Für den Begriff des felteteleinek kideritesere az Osztrak Köztar
vollen Schadens ist das österreichische bürgerliche sasag es aMagyar Nepköztarsasag között a 
Recht maßgebend. Der zum Schadenersatz közös allamhataron elöfordu16 esemenyek kivizs
verpflichtete Vertragschließende Staat hat zur galasaval kapcsolatos eljarasr61 Budapesten, 1964. 
Ermittlung der tatsächlichen Voraussetzungen I oktober 31-en kötött szerzödessel letesitend6 
für das Bestehen und das Ausmaß der Schaden- Vizsgalobizottsagot haladektalanul bevonja. 
ersatzpflicht die durch den Vertrag zwischen der 
Republik Österreich und der Ungarischen Volks- . 
republik vom 31. Oktober 1964 über das Ver-
fahren zur Untersuchung von Vorfällen an der 
gemeinsamen Staats grenze einzusetzende Unter-
suchungskommission unverzüglich heranzuziehen. 

(4) Wird ein Anspruch im Sinne des Absatzes 3 
gegen' einen Vertragschließenden Staat geltend 
gemacht, so ist der andere Vertragschließende 
Staat hievon unverzüglich auf diplomatischem 
Wege in Kenntnis Zu setzen. 

(5) Insoweit ein Vertragschließender Staat im 
Sinne des Absatzes 3 Schadenersatz geleistet hat, 
wird ihn der andere Vertragschließende Staat 
entschädigen; das Gleiche gilt hinsichtlich anderer 
Leistungen, die der eine der Vertragschließenden 
Staaten im Zusammenhang mit dem Unfall 
erbracht hat. 

(4) Az egyik Szerzödö Allam elleni igenynek 
a (3) bekezdes ertelmeben törtenö ervenyesitese 
eseten a masik Szerzödö Allam erräl diploma-. 
ciai uton haladektalanul ertesitendö. 

(5) Amennyiben az egyik Szerzödö Allam a 
(3) bekezdes ertelmeben karteritest teljesitett, 
azt a masik Szerzödö Allam kartalanitani fogja. 
Ugyanez ervenyes az egyik Szerzödö Allam 
altal a balesettel kapcsolatban teljesitett mall. 
szolgaltatasokra iso 
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Artikel 27 

(1) Die aus dem Hoheitsgebiet des einen 
Vertragschließenden Staates in das Hoheitsgebiet 
des anderen Vertragschließenden Staates einge
brachten und zur Durchführung von Arbeiten 
im Rahmen dieses Vertrages bestimmten Mate
rialien sind von allen Ein- und Ausfuhrabgaben 
endgültig befreit und unterliegen keinen Ein- und 
Ausfuhrbeschränkungen. 

27. cikk 

(1) Az egyik Szerzöd6 Ällam felsegterületeröl a 
masik Szerzödö Ällam fe1segterületere bevitt 
es a Szerzödes alapjan vegzendö munkalatokhoz 
szükseges anyagok veglegesen mentesek a be- es 
kiviteli vam es illetek al6l, valamint nem esnek 
be- es kiviteli korlatozas ala. 

(2) Vorübergehe'nde Befreiung von allen Ein- (2) Jarmüveket es eszközöket (gepeket, 
und Ausfuhrabgaben wird für Fahrzeuge und szerszamokat, merömüszereket es hasonl6 
Geräte (Maschinen, Werkzeuge, Vermessungs- targyakat) azzal a feltetellel illeti meg ideiglenes 
geräte und dergleichen) unter der Bedingung be- es kiviteli vam- es illetekmentesseg, hogy 
gewährt, daß diese Gegenstände nach Beendigung 'ezeket a targyakat a mun~alatok befejezese 
der Arbeiten so bald wie möglich wieder rück- utan amint lehetseges visszaszallitjak. Az elmaradt 
geführt werden. Eine Sicher stellung ist für die vamert es illetekert biztositekot nem kell letenni. 
entfallenden Abgabenbeträge nicht zu leisten. A vissza nem szallitott targyakert a vamot es 
Für die nicht wieder rückgeführten Gegenstände illeteket le keIl roni. A teljes elhasznalodas 
sind die Abgaben zu entrichten. Solche Gegen~ folytan hasznalhatatlanna valt es emiatt vissza 
stände, die wegen völliger Abnutzung unbrauch- nem szallitott targyak vam-'· es illetekmentesek 
bar geworden sind und daher nicht wieder maradnak. Az ebBen a bekezdesben emlitett 
rückgeführt werden, werden abgabenfrei be- targyak nem esnek be- es kiviteli korlatozas 
lassen. Die in diesem Absatz genannten Gegen- ala. 
stände unterliegen keinen Ein- und Ausfuhr-
beschränkungen. 

(3) Die Vertragschließenden Staaten sichern 
einander für die Durchfuhr von Materialien, 
Fahrzeugen und Geräten eine erleichterte ab
gabenfreie Zollabfertigung zu. , 

(4) Die Inhaber der in Artikel 24 genannten 
Ausweise dürfen die zu ihrem persönlichen 
Gebrauch erforderlichen Lebensmittel, Getränke, 
Medikamente, Tabakwaren und Reiseeffekten 
abgabenfrei mitführen. 

(5) Die ein- und ausgeführten Materialien, 
Fahrzeuge, Geräte und sonstigen Gegenstände 
unterliegen der Zollkontrolle des betreffenden 
Vertragschließenden Staates. 

KAPITEL V 

Grenzwege, Grenzgewässer und Lagerstätten 

Artikel 28 

(1) Grenzwege im Sinne dieses Vertrages sind 
Wege oder Wegstücke, in deren M~ttellinien 
die Staatsgrenze verläuft und durch paarweise 
oder abwechselnd aufgestellte Grenzzeichen ver
markt ist. 

(2) Grenzwege dürfen von der Bevölkerung der 
beiden Vertragschließenden Staaten in der Zeit 
von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang frei benützt 
werden. Außerhalb dieser Zeit dürfen diese 
Personen jene Teile der Grenzwege nicht betreten, 
die zum Hoheitsgebiet des anderen Staates 
gehören. 

(3) Die mit der Bewachung der Staatsgrenze 
betrauten Organe der bei den Vertragschließenden 
Staaten dürfen die Grenzwege in Ausübung ihres 

(3) A Szerzödö Ällamok az anyagok, jarmüvek 
es eszközök atszallitasanal könnyitett, vam- es 
illetekmentes vamkezelest biztositanak egymasnak. 

(4) A 24. cikkben emlitett igazolvanyok 
tulajdonosai a szemelyi fogyasztasukhoz szükseges 
elelmiszert, italt, gy6gyszett, dohänyarut es 
utiholmit vam- es illetekmentesen vihetik 
magukkal. 

(5) A be- es kivitt anyagok, jarmüvek, eszközök 
es egyeb targyak az illeto Szerzödö Ällam 
vamellenörzese ala tartoznak. 

V. FEJEZET 

Hatärutak, hatarvizek es lelohelyek 

28. cikk 

(1) Hatarut alatt e Szerzödes alkalmazasa 
tekinteteben azt az utat vagy utszakaszt kell erteni, 
amelynek közepvonalaban az allamhatar huz6dik 
es az parosan vagy valtaJ<.ozoan elhelyezett 
hatarjelekkel van megjelölve. 

(2) A hatarutakat a Szerzödö Ällamok lakossaga 
napkeltetol napnyugtiig szabadon hasznalhatja. 
Ezek a szemelyek ezen idön kivül a hatarutaknak 
a masik Szerzödo Ällam felsegterületehez tartoz6 
reszeire nem lephetnek. 

(3) A Szerzödö Ällamoknak az allamhatar 
orizetere rendelt szervei szolgalatuk ellatasa 
celjab61 a hatarutakat birmikor szabadon 

3 
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12 573 der Beilagen 

Dienstes jederzeit frei benützen; Amtshandlungen 
dürfen sie jedoch nur auf jenem Teil der Grenz
wege setzen, der zum Hoheitsgebiet ihres Staates 
gehört. Andere bewaffnete Organe der Vertrag
schließenden Staaten dürfen auf Grenzwegen 
nicht verkehren. 

Artikel 29 

(1) Grenzgewässer im Sinne dieses Vertrages 
sind· stehende oder fließende Gewässerstrecken, 
in denen die Grenzlinie verläuft oder die von der 
Grenzlinie überquert werden; und zwar letztere 
bis zu einer Entfernung von je 200 Metern nach 
beiden Seiten der Staatsgrenze. 

(2) In den Grenzgewässern ist die Verwendung 
von explosiven, giftigen und betäubenden Mitteln 
zu Fischereizwecken, die ein Massensterben der 
Fische zur Folge haben können, verboten. 
Hierunter fällt nicht der Fischfang mit elektrischen 
Geräten. 

(3) Die Vertragschließenden Staaten werden 
durch geeignete Maßnahmen für eine Einhaltung 
auch der die Grenzgewässer betreffenden Be
stimmungen dieses Vertrages durch ihre Be
völkerung sorgen. 

Artikel 30 

Sollen zum Zwecke der Erschließung oder 
Ausbeutung von Lagerstätten innerhalb eines 
Streifens von je 50 Metern beiderseits der Staats
grenze Arbeiten verrichtet oder innerhalb eines 
Streifens von 2 Kilometern beiderseits der Staats
grenze Erdöl- oder Erdgaslagerstätten auf
geschlossen werden, so werden die Vertrag
schließenden Staaten gemeinsam die" Maßnahmen 
treffen, die bei der weiteren Erschließung und 
Ausbeutung zur unveränderten Erhaltung des 
Verlaufes der Staats grenze notwendig sind. 

KAPITEL VI 

Schluß bestimmungen 

Artikel 31 

hasznalhatjak; hivatalos tenykedest azonban a 
hatarutakrtak csak azon areszen fejthetnek ki, 
amely sajat allamuk felsegterületehez tartozik. 
A Szerzodo Allamok egyeb fegyveres közegei 
a hatirutakon nem közlekedhetnek. 

29. cikk 

(1) E szerzodes alkalmazasa tekinteteben 
hatarviznek keIl tekinteni mindazokat az a116- vagy 
foly6viz szakaszokat, amelyeken a hatarvonal 
huz6dik, vagy amelyeket a hatarvonal metsz; 
megpedig az ut6bbiaknak az allamhatar mindket 
oldalan ketszaz meter tavolsagig terjedo reszet. 

(2) A hatarvizeken tilos olyan robban6, mergezo 
es kabit6 anyagok hasznalata halaszat celjab61, 
amelyek a halaIlomany tömeges pusztulasat 
vonhatnak maguk utan. Ez al61 kivetelt kepez 
az elektromos eszközökkel valD halaszat. 

(3) A Szerzödö Allamok megfelelO intezkedesek
kel gondoskodnak arr6l, hogy lakossaguk e 
Szerzodesnek a hatarvizekre vonatkoz6 rendel
kezeseit is betartsa. 

30. cikk 

Amennyiben az allamhatar mindket oldalan 
50 meteres savon belül lelohelyek feltarasa vagy 
kiaknazasa celjab61 munkalatok folynak, vagy 
az allanihatarmindket oldalan 2 km-es savon 
belül koolaj vagy földgaz lelöhelyeket tarnak 
fel, a Szerzödo Allamok közösen megteszik 
azokat az intezkedeseket, amelyek a tovabbi 
feltatas vagy kiaknazas sotan az allamhatar 
menetenek valtozatlari fenntartasahoz szüksegesek. 

VI. FEJEZET 

Zar6rendelkezesek 

31. cikk 

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation; (1) E Szerzodest meg keIl erösiteni; a megerositö 
die Ratifikationsurkunden werden m Wien okiratokat Becsben cserelik ki. 
ausgetauscht werden. 

(2) Der Vertrag tritt mit dem Tage des Aus
tausches der Ratifikationsurkunden in Kraft und 
bleibt für die Dauer von zehn Jahren gültig. 
Der Vertrag bleibt weiter in Kraft, sofern ihn 
nicht einer der Vertragschließenden Staaten 
aufkündigt. In diesem Fall tritt der Vertrag mit 
Ausnahme der Bestimmungen des Kapitels I 
mit Ende des auf die Aufkündigung folgenden 
Kalenderjahres außer Kraft. 

(3) Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages 
verlieren die einen integrierenden Bestandteil 
des Übereinkommens zwischen der Republik 
Österreich unl\ dem Königreich Ungarn vom 

(2) E Szerzöd6s a megerösito okiratok 
kicserelesenek napjan lep hatalyba, e~ ettol 
szamitott tiz evig marad ervenyben. A Szerzödes 
tovabbra is ervenyben marad, ha azt egyik 
Szerzodö Allam sem mondja fel. Felmondas 
eseten a Szerzodes - az I. Fejezet rendelkezeseinek 
kivetelevel - a felmondast követö naptad ev 
vegen hatalyat veszti. 

(3) E Szerzodes eletbe Iepesevel hatalyat 
veszti az 1927. evi marcius h6 11-en, az Osztrik 
Köztarsasag es a MagYllr Kiralysag között a 
hatarmegallapitas sotan felmerült jogi kerdesek 
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573 der Beilagen 13 

11. März 1927, betreffend die Regelung der durch 
die Grenzziehung aufgeworfenen rechtlichen 
Fragen,.. bildenden Juridischen Protokolle Nr. 8, 
betreffend den Schutz und die Erhaltung der zur 
Markierung des Grenzzuges dienenden Steine, 
Säulen und Zeichen, und Nr. 11, betreffend die 
Regelung des Verk(!hrs auf gemeinsamen Straßen, 
ihre Gültigkeit. 

Der Vertrag ist in deutscher und ungarischer 
Sprache in je zweifacher Urschrift verfaßt. 
Beide Texte sind authentisch. 

Zu Urkund dessen habe~ die Bevollmächtigen 
der bei den Vertragschließenden Staaten diesen 
Vertrag unterzeichnet und mit Siegeln ver
sehen. 

Geschehen in Budapest am 31. Oktober 1964. 

Für die Republik Österreich: 

Kreisky m. p. 

Für die Ungarische Volksrepublik: 

Peter Jbos m. p. 

rendezeseröl sz616 egyezmeny szerves reszet 
kepezö, a hatarvonal jelzesere szolga16 hatarkövek, 
oszlopok es jelzesek vedelmere es fenntartasara 
vonatkoz6 8. szamu, valamint a közös utalwn 
va16 közlekedes· szabälyozasar6l sz6l6 11. szamu 
jogi jegyzökönyv. . 

E Szerzödes ket eredeti pe1danyban, mindkettö 
nemet es magyar nyelven, keszült. Mindket 
szöveg hiteles. 

Ennek hiteleül a Meghatalmazottak ezt a 
Szerzödest a1airtak es pecsetjükkel ellattak. 

Kelt Budapesten, az 1964. evi okt6ber h6 
31. napjan. 

Az Osztrak Köztarsasag reszeröl: 

Kreisky m. p. 

A Magyar Nepköztlirsasag reszeröl: 

Peter Janos m. p. 
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Seite 1 
1. aldal 

Republik Österreich 
Osztrak Köztärsasag 

Staatswappen 
Allamdmer 

GRENZÜBERTRITTSAUSWEIS 
HATARATLEPESIIGAZOLVANY 

gemäß Artikel 24 .des Vertrages zwischen der Republik Österreich und 
der Ungarischen Volksrepublik zur Sichtbarerhaltung der gemeinsamen 
Staatsgrenze und Regelung der damit im Zusammenhang stehenden 

Fragen vom 31. Oktober 1964 

az Osztrak Köztarsasag es a Magyar Nepköztarsasag között a közös 
allamhatar lathat6saganak biztositasar6l es az ezzel összefügg6 kerdesek 
szabalyozasar61 1964. okt6ber 31-en kötött szerz6des 24. dkke alapjan 

Nr. 
Szam: 

Familienname 
Csaladi nev 

Vorname' 
Ut6nev 

Selte 2 
2.aldal 

Beruf 
Foglalkozas .................................................... 

Funktion 
-I -Tisztseg--:'.' ".: ................................... ,' ............. . 

Geburtsdaten 
Születesi hely es id6· ........................................... . 

Staatsbürger schaft 
Allampolgarsag 

Ständiger Wohnort 
Alland6 lak6hely 

Größe 

Personsbeschreibung 
Szemelyleiras 

Farbe der Haare 
Magassaga·················· . Haja 

Gesicht 
Arca 

Besondere Kennzeichen 
Különös ismertet6jele 

Farbe der Augen 
Szeme 

~ ~ 
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e ~ 
II 
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L. ·,S. 
P. H. 

Seite 3 
3. oldal 

Raum für Lichtbild 
Fenykep helye 

Untetscbtift des Inhabers 
Tulajdono. alol.id .. 

Seite 4 
4. oldal 

Der Inhaber dieses Grenzübertrittsausweises ist berechtigt, zum Zwecke 
der Durchführung seiher Arbeit die österreichisch-ungarische Staats grenze 
innerhalb des von der Gemischten Kommission zur Bearbeitung be
stimmten Grenzunterabschnittes überall zu überschreiten und sich auf 
dem Hoheitsgebiet der Ungarischen Volksrepublik in der erforderlichen 
Tiefe aufzuhalten. Er darf jedoch das Hoheitsgebiet der Ungarischen 
Volksrepublik in einer Tiefe von mehr als 2·5 Metern nur in Anwesenheit 
eines Grenzorgans oder einer von der zuständigen obersten Verwaltungs
behörde hiezu beauftragten Militärperson der Ungarischen Volksrepublik 
betreten. .. 

E hataratlepesi igazolvany tulajdonosa jogosult, feladata vegrehajtasa 
celjab61, az osztrak-magyar allamhatart a Vegyesbizottsag altal a munka 
vegzesere kijelölt alszakaszon belül bärhol atlepni es a Magyar Nepköz
tarsasag felsegteruleten a szükseges melysegben tart6zkodni. A Magyar 
Nepköztarsasag 2·5 m szeles savon tuli felsegterületere csak a Magyar 
Nepköztärsasag hatarközegenek vagy egy, az ilIetekes közigazgatasi 
föhat6sag altal megbizott katonai szemely jelenleteben lephet be. 
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Seite 5 
5. oldal 

Dieser Grenzübertrittsausweis ist gültig bis ....................... . 
E hataratIepesi igazolvany ervenyes ...................... -ig 

Ausstellungsbehörde 
Kiällit6 hat6sag 

Ort und Datum 
Kelt ................................................ 

L. S. 
P. H. 

Vidierungsbehörde 
Lattamoz6 hat6sag 

Untersclu:ift 

alainI. 

............................... ~ .............. . 

Ort und Datum 
Kelt ................................................. 

L; S. 
P. H. 

Unteroc:hrlft 

.!aide 

Seite .6 
6. oldal 

Die Gültigkeitsdauer wird verlängert bis ......................... . 
Az ervenyessegi idötartam meghosszabbitva ..................... -ig 

Ausstellungsbehörde 
Kiallit6 hai:6sag 

Ort und Datum 
Kelt 

L. S. 
P. H. 

Vidierungsbehörde 
Uttamoz6 hat6sag 

Untencbrift 

a1üti. 

Ort und Datum 
Kelt .......... ··t···· ..... ' ...................... ····· 

L. S. 
P. H. 

Unteroc:hrlft 

.lairU 
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1. old.l 
SeIte t 

Magyar Nepköztarsasäg 
Ungarische Volksrepublik 

Allamcimer 
Staatswappen 

HATARATLEPESI IGAZOLV ANY 
GRENZÜBERTRITTSAUSWEIS 

a Magyar Nepköztirsasag es az Osztdk Köztarsasag között a közös 
allamhatar lathat6saganak biztositasar61 es az ezzel összefügg6 kerdesek 
szabalyozasar61 1964. okt6ber 31-en kötött szerz6des 24. cikke alapjan 

gemäß Artikel 24 des Vertrages zwischen der Ungarischen Volksrepublik 
und der Republik Österreich zur Sichtbarerhaltung der gemeinsamen 
Staatsgrenze und Regelung der damit im Zusammenhang stehenden 

Fragen vom 31. Oktober 1964 

Szam: 
Nr. 

t.o:., 

Csaladi nev 

2.o1dal 
Seite 2 

Farriilienname .................................................. . 

Ut6nev 
Vorname 

Foglalkozas 
Beruf 

Tisztseg 
Funktion 

Születesi hely es idt5 
Geburtsdaten 

AUampolgarsag 
Staatsbürgerschaft 

Alland6lak6hely 
Ständiger WOrulort ..... '. ........................... , ........... . 

Magassaga 
Größe 

Area 
Gesicht 

Különös ismertetöjele 
Bespndere Kennzeichen 

Szemelyleiras 
Personsbeschreibung 

Haja 
Farbe der Haare 

Szeme 
Farbe der Augen 
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P. H. 
L. S. 

3. oldal 
Sdte3 

Penykep helye 
Raum für Lichtbild 

Tulojdon01l ol4inlsa 
Untcrs<:brift des InhabC<8 

•. oldol 
Seite 4 

E hataratIepesi igazolvany tulajdonosa jogosult, feladata vegrehajtasa 
celjab61, a magyar-osztr:l.k allamhatart a Vegyesbizotts:!.g :!.ltal a munka 
vegzesere kijelölt alszakaszon belül b:!.rhol atlepni es az Osztr:!.k Közt:!.r
sasag felsegteruleten a szükseges melysegben tart6zkodni. Az Osztr:!.k 
Köztarsasag 2·5 m szeIes savon tuli. felsegterületere csak az Osztr:l.k 
Köztarsasag hatarközegenekvagy egy, az illetekes közigazgatasi föhat6sag 
altal megbizott katonai szemely jelenleteben lephet be. 

Dei'Inhaber dieses Grenzübertrittsausweises ist berechtigt, zum Zwecke 
der Durchführung seiner Arbeit die ungarisch-österreichische Staats grenze 
innerhalb des von der Gemischten Kommission zur Bearbeitung bestimm
ten Grenzunterabschnittes überall zu überschreiten und sich auf dem 
Hoheitsgebiet der Republik Österreich in der erforderlichen Tiefe auf
zuhalten. Er darf jedoch das Hoheitsgebiet der Republik Österreich in 
einer Tiefevon mehr als 2·5 Metern nurinAnwesenheit eines Grenzorganes 
.oder einer von der zuständigen obersten Verwaltungsbehörde hiezu 
. beauftragten Militärperson der Republik Österreich betreten. 
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5.01dol 
Seit'- 5 

E hatäratIepesi igazolvany ervenyes ......... '" .......... -ig 
Dieser Grenzübertrittsausweis ist gültig bis 

Kiällit6 hat6säg 
Ausstellungsbehärde 

Kelt 
Ort und Datum 

L. S. 
P. H. 

Lättamoz6 hat6säg 
Vidierungsbehörde 

Kelt 
Ort und Datum 

P. H. 
L. S. 

• I'im. 
Untersehrift 

....................... ~ ........................................................... .. 

.I'iru 
Unteraehrift 

6.01dal 
Seite 6 

Az ervenyessegi idötartam meghosszabbitva ..................... -ig 
Die Gültigkeitsdauer wird verlängert bis ......................... . 

Kiallit6 hat6sag 
Ausstellungsbehörde 

Kelt 
. . 

Ort und Datum ................................................ 

P. H. 
L. S. 

Lättamoz6 hat6säg 
Vidierungsbehörde 

Kelt 
Ort und Datum 

P .. H. 
L. S. 

.Iäim • 
Unte:rschrift 

.14ltis 
Unterschrift 
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'sCite 1 
1. oldal 

Republik Österreich 
, Osztrak ,Köztarsasag 

Staatswappen 
Allamcimer 

GRENZüBERTRITTSAUSWEIS 
HATARATLEPESIIGAZOLVANY 

gemäß Artikel 24 des Vertrages zwischen der Republik Österreich und 
der Ungarischen Volksrepublik zur Si.I;htbarerhaltung der gemeinsamen 
Staatsgrenze und Regelung der damit im Zusammenhang stehenden 

Fragen vom 31. Oktober 1964 

az Osztrak Köztarsasag es a Magyar Nepköztarsasag között a közös 
allamhatar Iathat6saganak biztositasar61 es az ezzel összefüggt5 kerdesek 
szabalyozasar61 1964. okt6ber 31-en kötött szerzödes 24. cikke alapjlin 

Nr. 
Szlim: 

Familienname 
Csaladi nev 

Seite 2 
2. oldal 

Vorname 
Ut6nev ........................................................ 

Beruf 
FoglalkoZlis 

Funktion 
Tisztseg 

Geburtsdaten 
Születesi hely es idc5 

Staatsbürgerschaft 
Allampolgarsag 

Ständiger Wohnort 
Alland6 lak6hely ............................................. . 

Größe 

PersoDsbeachreibung 
SzemcHyleiras 

MagassAga ... , ............... . 
Farbe der Haare 
Haja 

Gesicht 
Arca 

Besondere Kennzeichen 
Különös ismertetc5jele 

Farbe der Augen 
Szeme 

i~ 
(JQ n 
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~ ~ 
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L. S. 
P. H. 

SeIte 3 
3.oldal 

Raum fili: Lichtbild 
Fl:nykl:p helye 

Ul1amcbrlrt dei II1babcro 
Talajd0l108 alAidoa 

Seite 4 
4. oldal 

Der Inhaber dieses Grenzübertrittsausweises ist berechtigt, zum Zwecke 
der Durchführung seiner Arbeit die österreichisch-ungarische Staatsgrenze 
innerhalb des von der Gemischten Kommission zur Bearbeitung be
stimmten Grenzunterabschnittes überall zu überschreiten und sich auf 
dem Hoheitsgebiet der Ungarischen Volksrepublik in der erforderlichen 
Tiefe aufzuhalten. Er darf jedoch das Hoheitsgebiet der Ungarischen 
Volksrepublik in einer Tiefe von mehr als 2· 5 Metern nur in Anwesenheit 
eines Grenzorganes oder einer von der zuständigen obersten Verwaltungs
behörde hiezu beauftragten Militärperson der Ungarischen Volksrepublik 
betreten. 

E hatärätll:pl:si igazolväny tulajdonosa jogosult, feladata vl:grehajtäsa 
cl:ljab61, az osztrak-magyar ällamhatart a Vegyesbizottsag altal a munka 
vl:gzl:sl:re kijelölt alszakaszon belül barhol atll:pni l:s a Magyar Nl:pköz
tärsasag felsl:gterületl:n a szüksl:ges ml:lysl:gben tart6zkodni. A Magyar 
Nl:pköztärsasag 2·5 m szl:les savon tuH felsl:gterületl:re csak a Magyar 
Nepköztarsasag haclrközcgl:nek vagy egy, az illetl:kes közigazgatäsi 
flShat6sag ältal megbizott katonai szeml:ly jelenll:teben ll:phet be. 
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Seite .5 
5. olda! 

Dieser Grenzübertrittsausweis ist gültig bis ....................... . 
E hatärätlepesi igazolväny ervenyes ............................. -ig 

Ausstellungsbehörde 
Kiällit6 hat6sag 

Ort und Datum 
Kelt 

L. S. 
P. H. 

Vidierungsbehörde 
Littamoz6 }:Iat6sig 

Ort und Darum 

Unterschrift 
• MinI. 

Kelt ............................................... . 

L. S. 
P. H. 

Untencbtift 
aUlr," 

Seite 6 
6.oldal 

Die Gültigkeitsdauer wird verlängert bis ......................... . 
Az ervenyessegi idötartam meghosszabbitva ..................... -ig 

Ausstellungsbehörde 
Kiallit6 hat6sag 

Ort und Darum 
Kelt 

L. S. 
P. H. 

Vidie~ungsbehörde 

Lattamoz6 hat6sag 

Unterschrift 

alair" • 

•••••••••••••••••••••••••••••••• < •••••••••••••• 

Ort und Darum 
Kelt. 

............................................... 

L. S. 
P. H. 

Unterocbrift 
aWta. 
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1. oldal 
Seite 1 

Magyar Nepköztarsasag 
Ungarische Volksrepublik 

.Allamcimer 
Staatswappen 

HATARATLEPESIIGAZOLVANY 
GRENZtlBERTRITTSAUSWEIS 

a Magyar Nepköztarsasag es az Osztrak Köztarsasag között a közös 
allarnhatar lathat6saganak biztositasar61 es az ezzel összefüggö kerdesek 
szabalyozasar61 1964. okt6ber 31-en kötött szerzödes 24. cikke alapjan 

gemäß Artikel 24 des Vertrages zwischen der Ungarischen Volksrepublik 
und der Republik Österreich zur Sichtbarerhaltung der gemeinsamen 
Staatsgrenze und Regelung der damit im Zusammenhang stehenden 

Fragen vom 31. Oktober 1964 

Szam:, 
Nr. 

Csaladi nev 

2, oldal 
Seite 2 

Familienname .... ,. , . , ..........•............................... 

Ut6nev 
Vorname 

Foglalkozas 
Beruf 

Tisztseg 
Funktion 

Születesi hely es idö 
Geburtsdaten ............ ' ........•........................ 

Allampolgarsag 
Staatsbürgerschaft 

.Alland6 lak6hely 
Ständiger Wohnort 

Magassaga 
Größe 

Arca 
Gesicht· 

Különös ismertetöjele 
Besonnere Kennzeichen 

Personsbeschreibung 
Szemelyleiräs 

Haja 
Farbe der Haare 

Szeme 
Farbe der Augen 
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P. H. 
L. S. 

3. oldal 
Seite 3 

Raum für Lichtbild 
Fenykep helye 

Tulajdoooa alildlll 
Untencbrift dei Inhabers 

4: "Idol 
Seite 4 

E hatl1rl1tlepesi igazoIvl1ny tulajdonosa jogosuIt, feladata vegrehajtdsa 
ceIjab6I, a magyar-osztrak 1111amhatl1rt a Vegyesbizottsag aital a munka 
vegzesere kijelölt alszakaszon belül barhol adepni es az Osztrak Köztar
sasag felsegterületen a szükseges melysegben tart6zkodni. Az Osztrak 
Köztarsasag 2·5 m szeles savon tull felsegterületere csak az Osztrak 
Köztarsasag hatarközegenek vagy egy, az illetekes közigazgatasi föhat6sag 
altal megbizott katonai szemely jelenIeteben lephet be. 

Der Inhaber dieses Grenzübertrittsausweises ist berechtigt, zum Zwecke 
der Durchführung seiner Arbeit die ungarisch-österreichische Staatsgrenze 
innerhalb des von der Gemischten Kommission zur Bearbeitung bestimm
ten Grenzunterabschnittes überall zu überschreiten und sich auf dem 
Hoheitsgebiet der Republik Österreich in der. erforderlichen Tiefe auf
zuhalten. Er darf jedoch das Hoheitsgebiet der Republik Österreich in 
einer Tiefe von mehr als 2·5 Metern nur in Anwesen,heit;eines Grenzorgans 
oder einer v9n der zuständigen obersten Verwaltungsbehörde hiezu 
beauftragten Militärperson der Republik Österreich betreten. 
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S. oldal 
Seite 5 

E hataratlepesi igazolvany ervenyes. " ..... '" ., ................ -ig 
Dieser Grenzübertrittsausweis ist gültig bis '" < ..................•. 

Kiallit6 hat6sag 
Ausstellungsbehörde 

Kelt 
Ort und Datum 

P. H. 
L. S. 

Lattamoz6 hat6sag 
Vidierungsbehörde 

Kelt 
Ort und Datum 

P. H. 
L. S. 

aJ!irb 
Unterschrift 

.I!iris 
Unterschrift 

6.oldt.1 
Seite 6 

Az ervenyessegi id5tartam meghosszabbitva ..................... -ig 
Die Gültigkeitsdauer wird verlängert bis ......................... . 

Kiallit6 hat6sag 
Ausstellungsbehörde 

Kelt 
Ort und Datum 

P. H. 
L. S. 

Lattamoz6 hat6sag 
Vidierungsbehörde 

Kelt 
Ort und Datum 

P. H. 
L. S. 

• I_ir" 
Unterschrift 

al_Ws 

Unterschrift 

V1 
'I .... 
p.. 
<I> 
"1 

C::I 
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g 
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V1 

573 der B
eilagen X

. G
P - R

egierungsvorlage (gescanntes O
riginal)

25 von 35

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



573 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)26 von 35

www.parlament.gv.at



573 der Beilagen 27 

Erläuternde Bemerkungen 

I. Allgemeiner Teil. lich durch die österreichisch-ungarische Regie-

In den vergangenen Jahren ist es bekanntlich rungsvereinbarung vom 22. November 1922 teil
an der österreichisch-ungarischen StaatsO"renze weise geändert. 
wiederholt zu Zwischenfällen gekommen~ Ver- Die Stadt ödenburg und ihre nächste Umge
s;tchen, derartige Zwischenfälle auf diploma- bung waren nach dem Staatsvertrag von Saint
tischen: Wege aufzuklären und zu bereinigen, Germain-en-Laye an österreich gefallen. Auf 
,war vIelfach nur ein unbefriedigendes Ergebnis Grund des Venediger Protokolls wurde jedoch 
beschieden, da die besonderen Grenzverhältnisse am 14. Dezember 1921 eine Abstimmung in der 
des Nachbarlandes die erforderlichen Erhebungen betroffenen Bevölkerung durchgeführt. Da diese 
erschwert haben, Aus diesem Grund wurden auf Abstimmung zugunsten Ungarns ausfiel, wurde 
österreichischer Seite alle Möglichkeiten sorgsam ~as Plebiszitgebiet mit 1. Jänner 1922 an Ungarn 
geprüft, die eine Verbesserung dieser Lage er- ubergeben. . 
hoffen ließen, und diesbezüglich auch mit den Durch den SchIedsspruch des Völkerbundrates 
ungarische~ Be?örden die Verbindung· aufgenom-I :om 19: Septembe~ .1922 wur~e die Staatsgrenze 
men. DabeI wurde es alsbald klar daß eine der 1m BereIch der polmschen BezIrke Oberwart und 
Voraussetzungen für eine Norm~lisierung der Güssing nach We~ten: also zum. Vorteil Ungarns 
Verhältnisse an der österreichisch-ungarischen vers00ben, woml.t el~er unganschen Forderung 
Staatsgrenze deren Neuvermarkung sowie die ~llerdmgs nur teIlweIse Folge gegeben worden 
Sichtbarerhaltung ihrer Grenzzeichen sein würde, 1st. 
weil dadurch Mißverständnisse über den Grenz- Auf Grund der letztgenannten Vereinbarung 
verlauf ausgeschaltet und die Möglichkeiten, die vom 22. November 1922 schließlich, kamen vor 
Grenzzwischenfälle fördern, verringert werden. allem die deutschsprachigen Gemeinden Liebing 
Diesem Zweck. soll der vorliegende Vertrag und Rattersdorf, politischer Bezirk Oberpullen
dienen, der in einigen seiner Bestimmungen ge- dorf, im Kompensationsweg zu österreich. 
setz ändernd ist und deshalb gemäß Artikel 50 Auf diesen Rechtsgrundlagen hatte nun ein 
Bundes-Verfassungsgesetz der parlamentarischen Grenzregelungsausschuß, der gemäß den Ar
Genehmigung bedarf. ti keIn 29 des Staatsvertrages von Saint-Germain-

11. Besonderer Teil. 

Zu Artikel 1: 

Nach Beendigung des Ersten Weltkrieges wurde 
die Staatsgrenze zwischen der neu erstandenen 
Republik österreich und dem Königreich Ungarn 
durch Artikel 27 Punkt 5 des Staatsvertrages von 
Saint-Germain-en-Laye vom 10. September 191.9, 
StGBl. Nr. 303/1920, und dem damit inhaltlich 
übereinstimmenden Artikel 27 Punkt 1 des 
Friedensvertrages von Trianon vom 4. Juni 1920 
(ungarischer Gesetzesartikel XXXIII aus 1921) in 
groben Zügen festgesetzt. Diese Festsetzung wurde 
in der Folgezeit durch das Venedig er Protokoll 
vom 13. Oktober 1921, betreffend die Regelung 
der westungarischen Frage, BGBl. Nr. 138/1922, 
weiters durch einen Schiedsspruch des Völker
bundrates vom 19. September 1922 und schließ-

en-Laye und des Friedensvertrages von Trianon 
aus Vertretern der Aliierten und Assoziierten 
Mächte sowie österreichs und Ungarns gebildet 
worden war, die österreichisch-ungarische Staats
grenze im Gelände genau festgelegt und ver
markt. Das Ergebnis dieser Festlegungen und 
Vermessungen wurde in Feldskizzen, Berech
nungsheften sowie Feldbüchern festgehalten und 
auf Grund dieser Dokumente in einem gemein
samen Grenzurkundenwerk ("Ausführliche Be
schreibung und Plan der Staatsgrenze zwischen 
der Republik österreich und dem Königreich 
Ungarn") niedergelegt.· Das Grenzurkundenwerk 
wurde in drei übereinstimmenden Originalen 
ausgefertigt und der Botschafterkonferenz sowie 
der österreichischen und der ungarischen Regie
rung übergeben. 

Das Grenzurkundenwerk gliedert sich in 18 
großformatige Teilhefte, wobei für jeden Grenz
unterabschnitt ein eigenes Heft angelegt ist. Jedes 
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28 573 der Beilagen 

Teilheft enthält jeweils auf der linken Seite in 
Tabellenform unter anderem Angaben über die 
Nummern, Art und Lage der Grenzsteine, die 
jeweilige Entfernung Zum nächsten Grenzstein, 
ihre Koordinaten sowie die genaue Beschreibung 
des Grenzverlaufes zum nächsten Grenzstein. Auf 
der rechten Seite der Teilhefte jeweils sind diese 
Grenzsteine, weiters der entsprechende Grenzver
lauf und schließlich die anstoßenden Eigentums
grepzen, dann Wege, Flüsse und andere der 
Orientierung dienende örtliche Gegebenheiten 
graphisch im Maßstab 1 :2880 dargestellt. 

Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges 
mußte Ungarn auf Grund des am 10, Februar 
1947 in Paris mit den Alliierten und Assoziierten 
Mächten abgeschlossenen Friedensvertrages drei 
Ortschaften an die Tschechoslowakische Republik 
abtreten (Artikel 1 Punkt 4 lit. c). Durch die 
Abtretung dieses an österreich angrenzenden 
Gebietes wurde - ohne daß sich dadurch etwas 
an dem Umfang des österreichischen Hoheits
gebietes selbst geändert hätte' - die österrei
chisch-ungarische Staatsgrenze um etwa 21 km 
verkürzt. Der Staatsvertrag vom 15. Mai 1955, 
betreffend die Wiederherstellung eines unabhän
gigen und demokratischen österreich, BGBl. 
Nr. 152/1955, bestimmte schließlich in seinem 
Artikel 5 ausdrücklich, daß die Grenzen Öster
reichs jene sind, die am 1. Jänner 19:>8 bestanden 
haben. Ebenso ist in Artikel 1 Punkt 1 des Frie
densvertrages mit Ungarn vom 10. Februar 1947 
festgelegt, daß die Grenzen Ungarns mit Öster
reich (von der bereits erwähnten Gebietsabtre
tung abgesehen) dieselben bleiben, wie sie am 
1. Jänner 1938 bestanden haben. 

Artikel 1 des gegenständlichen Vertragsentwur
fes beinhaltet also lediglich eine erschöpfende 
Aufzählung der Rechtsgrundlagen für den Grenz
verlauf gegenüber Ungarn. 

Zu Artikel 2: 

Diese Bestimmung gibt den allgemein aner
kannten Grundsatz des Völkerrechtes wieder, daß 
die auf der Erdoberfläche verlaufende Grenzlinie 
die Hoheitsgebiete zweier Nachbarstaaten in lot
rechter Richtung auch im Luftraum und im Erd
innern voneinander trennt. 

Zu Artikel 3: 

Der bereits in den Erläuternden Bemerkungen 
zu Artikel 1 erwähnte Grenzregelungsausschuß 
hatte seinerzeit die österreichisch-ungarische 
Staatsgrenze in drei Abschnitte eingeteilt. Der 
Abschnitt A erstreckt sich vom gemeinsamen 
Grenzpunkt österreichs, Ungarns und der 
Tschechoslowakei bis zum ersten Bruchpunkt der 
Staatsgrenze im Neusiedler See (ungefähr 4 km 
südöstlich von Mörbisch), der Grenzabschnitt B 
von hier bis zum Triangulierungspunkt erster 
Ordnung am Geschriebenstein (Kote 883) und der 

Abschnitt C von dieser Kote bis zum gemein
samen Grenzpunkt österreichs, Ungarns und 
Jugoslawiens. 

Jeder Abschnitt wurde seinerzeit jeweils in 
sechs mit römischen Ziffern bezeichnete und in 
der Richtung von Norden nach Süden fortlau
fend numerierte Unterabschnitte (A I, All, usw.; 
BI, B II, usw.) geteilt. Diese Unterteilung wurde 
allerdings nur für die Vermessungs- und Vermar
kungsarbeiten im Gelände und für die Herstel-' 
lung des Grenzurkundenwerkes - dieses gliedert 
sich, wie bereits zu Artikel 1 erwähnt, den Unter
abschnitten entsprechend in 18 Teilhefte - vor
genommen und kommt in der Numerierung der 
Grenzsteine selbst nicht zum Ausdruck. 

Durch die zu Artikel 1 erwähnte Verkürzung 
der Grenze ist der Unterabschnitt A I dann zur 
Gänze entfallen. Der Unterabschnitt All ist um 
den Bereich von' neun Grenzsteinen verkürzt 
worden. Unter Berüc..bichtigung der Verkürzung 
sollte die Einteilung in drei Abschnitte beibehal
ten werden, da sie sich im großen und ganzen 
bewährt hat. Eine Änderung der Abschnitte käme 
schon deshalb nicht in Betracht, weil damit die 
Numerierung der bestehenden Grenzsteine zur 
Gänze geändert werden müßte. Der Abschnitt A 
gliedert sich nunmehr in fünf, der Abschnitt B 
und der Abschnitt C in je sechs Unterabschnitte. 

Zu Artikel 4: 

Nach den Artikeln 30 des Staatsvertrages von 
Saint-Germain-en-Laye und des Friedensvertrages 
von Trianon blieb es dem Grenzregelungsaus
schuß überlassen, im einzelnen festzusetzen, ob 
die durch die Mittellinie eines Wasserlaufes ge
bildete Grenzlinie dessen jeweiligen Veränderungen 
folgen oder endgültig durch die Lage des Wasser
laufes bei Inkrafttreten der zitierten Verträge 
bestimmt werden soll. Auf Grund dieser Bestim
mungen hat der Grenzregelung'sausschuß für die 
österreichisch-ungarische Staatsgrenze seinerzeit 
den ausdrücklichen Beschluß gefaßt, daß der Ver
lauf der von ihm festgelegten Grenze als unver
änderlich zu gelten hat, und zwar auch dann, 
wenn "in der Folge, sei es aus Gründen geogra
phischer Natur (Verlegung des Bettes e,ines Fluß
laufes usw.), sei es durch Bauten oder aus irgend
welchen sonstigen Gründen, Veränderungen im 
Gelände verursacht werden sollten". . 

Artikel 4 Absatz 1 des vorliegenden Vertrags
entwurfes bestätigt also lediglich die bestehende 
Rechtslage. Diese widerspricht auch nicht dem 
Völkergewohnheitsrecht. Denn nach diesem fol
gen die durch Wasserläufe bestimmten Grenzen 
(die sogenannten nassen Grenzen) nur insoweit 
den allmählichen, natürlichen Veränderungen des 
Wasserlaufes, als keine anderweitige vertragliche 
Regelung besteht. 

Die seinerzeit vom Grenzregelungsausschuß 
festgelegte Unbeweglichkeit der nassen Grenze 

573 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)28 von 35

www.parlament.gv.at



573 der Beilagen 29 

führt bei Veränderungen der Grenzgewässer zu 
dem unerwünschten Ergebnis, daß die Staats
grenze nicht mehr mit der Mittellinie des Wasser
laufes zusammenfällt und daher schwer zu er
kennen ist. Durch Absatz 2 sollen daher die bei
den vertragschließenden Staaten verpflichtet wer
den, soweit wie es wirtschaftlich und technisch 
vertretbar ist, dafür zu sorgen, daß die Grenzge
wässer in ihrer "ursprünglichen", das heißt in 
der seinerzeit vom Grenzregelungsausschuß vor
gefundenen und ermittelten Lage verbleiben. 
Durch' den Vertrag zwischen der Republik öster
reich und der Ungarischen Volksrepublik über 
die Regelung der wasserwirtschaftlichen Fragen 
im Grenzgebiet vom 9. April 1956, BGBI. 
Nr. 225/1959, wurde unter anderem die Instand
haltung und Regulierung der Gewässerstrecken, 
entlang derer oder in denen die österreichisch
ungarische Staatsgrenze verläuft, geregelt. Es ist 
einleuchtend, daß alle Maßnahmen im Sinne der 
gegenständlichen Vertragsbestimmung im Rah
men des wasscrwirtschafi:lichen Vertrages getrof
fen' werden sollen und müssen. Zur Vermeidung 
von Mißverständnissen wird darauf hingewiesen, 
daß dieser Vertrag Knderungen von Gewässern 
(zum Beispiel durch Regulierung) nicht entgegen
steht, sofern grundsätzliche wasserwirtschaftliche 
Interessen eine solche Knderung erfordern. 

Zu Artikel 5: ' 

Dieser Artikel enthält das Kernstück des Ver
tragsentwurfes, nämlich die Verpflichtung der 
beiden Vertragschließenden Staaten, durch ent
sprechende Vermessung und V~rmarkung den' 
Verlauf der gemeinsamen Staatsgrenze stets deut
lich sichtbar zu erhalten. Die dauernde Erkenn
barkeit des Grenzverlaufes ist gleichermaßen im 
Interesse der Grenzorgane wie der Bevölkerung 
gelegen. Die Bestimmungen dieses Artikels sind 
mit Absicht ganz allgemein gehalten, damit. alle 
diesem Zweck dienenden Maßnahmen der Vermes
sung und Vermarkung durch den Vertrag erfaßt 
werden. Aus diesem Grundsatz ergibt sich die 
- auch ausdrücklich normierte - weitere Ver
pflichtung der beiden Staaten, die zur Sichtbar
erhaltung des Grenzverlaufes notwendigen Grenz
zeichen nach Maßgabe des gegenständlichen Ver
trages instandzuhalten, erforderlichenfalls zu er
neuern und geeignete Maßnahmen zu ihrem 
Schutz zu treffen. Die Verpflichtung zur Instand
haltung der "notwendigen" Grenzzeichen be
dingt, daß dort, wo der Verlauf der Staatsgrenze 
nicht genügend sichtbar ist, zusätzliche Grenz
zeichen gesetzt werden müssen (vergleiche Ar
tikel 16 Absatz 1 lit. f, i und j). 

Zu Artikel 6: 

-Die Grenzlinie, die nicht überall von Grenz
zeichen zu Grenzzeichen gerade verläuft, soll 
stets erkennbar sein. Derzeit sind nach § 1 Ab-

s~tz 1 des Bundesgesetzes vom 1. Oktober 1920, 
StGBI. Nr. 485/1920, betreffend die Durchfüh
rung der Grenzregelung auf Grund des Staats
vertrages von Saint-Germain-en-Laye die Eigen
tümer der an den Grenzen· gegen die Tschecho
slowakei, Ungarn, Jugoslawien und Italien gelege
nen Grundstücke verpflichtet, einen sichtfreien 
Grenzstreifen in der Breite bis zu 1 m zu schaffen 
und zu erhalten. Ein Entschädigungsanspruch 
steht ihnen nach Absatz 4 des zitierten Gesetzes 
hiefür nicht zu. 

Diese . Gesetzesbestimmung dient dem Schutz 
der Grenzzeichen und der ungestörten Durchfüh
rung von Vermessungs- und Vermarkungsarbei
ten. Sie hat sich wohl in der Praxis bewährt, ist 
aber insofern unzureichend, als bei der indirekten 
Vermarkung ein mehr als einen Meter von der 
Grenzlinie entfernt gesetztes Grenzzeichen nicht 
mehr sichtfrei erhalten werden muß. Der Ver
tragsentwurf sieht daher vor, daß nicht nur 
- wie nach dem bereits zitierten Bundesgesetz 
von 1920 - beiderseits des trockenen Teiles der 
Grenzlinie ein Streifen von 1 m Breite, sondern 
auch um jedes indirekt gesetzte Grenzzeichen ein 
Kreis mit einem Radius von 1 m von Bäumen 
und Sträuchern freigehalten wird. Es sollen also 
in diesen Gebietsteilen alle Bäume und Sträucher 
entfernt werden, andere Pflanzen, zum Beispiel 
Gras oder Getreide, jedoch nur insoweit, als sie 
die Sichtbarkeit der Grenzzeichen beeinträch
tigen. Diese Regelung geht über diejenige des 
erwähnten Bundesgesetzes von 1920 hinaus, der 
angestrebte Vertrag wird daher in diesem Punkte 
gesetzändernd sein. 

Die Verpflichtung zur Erhaltung des 1 m brei
ten Grenzstreifens bezieht sich naturgemäß nur 
auf Strecken, in denen die Staatsgrenze auf dem 
Land und nicht in einem Gewässer verläuft. 
Auch für den letzteren Fall gilt aber die - ge
rade hier in der Praxis bedeutsame - Verpflich
tung, um jedes indirekte Grenzzeichen einen 
Kreis mit einem Radius von 1 m freizuhalten. 

Der Absatz 2 des Artikels 6 sieht vor, daß der 
Eigentümer der betroffenen Grundstücke oder 
die sonst daran Nutzungsberechtigten (zum Bei
spiel Pädm;r) die zur Freihaltung erforderlichen 
Maßnahmen ohne Anspruch auf Entschädigung 
durchzuführen haben. Dies entspricht nicht nur 
der bereits seit 1920 bestehenden oberwähnten 
Regelung, sondern ist auch den Betroffenen zu
mutbar, weil gerade für sie die eindeutige Sicht
barkeit der Grenzlinie von großer praktischer 
Bedeutung ist. Kommen sie ihrer Verpflichtung 
nicht nach, so soll ihnen deren Erfüllung von der 
zuständigen Behörde vorgeschrieben und die 
Vorschreibung erforderlichenfalls zwangsweise 
vollstreckt werden. Auf der österreichischen Seite 
wird sich die sachliche und örtliche Zuständigkeit 
nach den subsidiären Bestimmungen der §§ 2 und 
3 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
1950 in Verbindung mit Artikel VI Absatz 2 des 
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Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfah- direkte Grenzzeichen Baulichkeiten oder Einfrie
rensgesetzen richten, Demnach wird die Bezirks- dungen überhaupt nicht errichtet werden dürfen, 
verwaltungsbehörde zuständig sein, in deren Eine Ausnahme wird nur für Einrichtungen, die 
Amtsbereich sich das betroffene Grenzgrund- dem öffentlichen Verkehr oder der Grenzabfer-
stück befindet, tigung dienen, also vor allem für Eisenbahnan-

Ab· t 3 fit d Z ck G ' ch lagen, Zollgebäude und Grenzkontrollstellen, vor-sa z ver 0 g en we , renZZWIS en- 'd" 11 
f"ll b' d A l'ch b ' h' d I gesehen, Zur Vermel ung von Harten so en a e el en us 1 tungsar elten zu ver m ern d' B ' , d ch f b ' b 

d f d l'ch f 11 d' .. d' V lese esummungen Je 0 au erelts este-
un er or er 1 en a s le zustan Igen ermes- h d B l'chk' d B 'b 1 k ' 
sungs- und Vermarkungsorgane in die Lage zu en c au 1 elten un , etn~ e so ange eme 

t d ch ' M ß h f" d' Anwendung finden, als dIese mcht verfallen oder 
vS~chrse zen, d ur

G 
geel~nhete b ,adna Amenl'chutr le völlig zerstört sind oder aufgelassen werden, Be-

l erung er renzzelc en el en us 1 ungs- , b h ' f ' d h' .. 
b 't -D' V .. d' 'd f relts este ende Em ne ungen mgegen mussen ar el en zu sorgen, le erstan 19ung WIr . au, d' 'I f 

" t 'ch' ch S' d ch d' .. l'ch .. d' auf Jeden Fall aus lesen GrenZtel en ent er nt os errel IS er elte ur le ort I zustan Ige d 
Bezirkshauptmannschaft erfolgen und soll im In- wer en, 
teresse der Raschheit und Einfachheit unter Aus-
schluß des diplomatischen Weges unmittelbar der Zu Artikel 8: 
zuständigen Behörde des anderen Vertrag
schließenden Staates übersendet werden, 

Der vorliegende Vertragentwurf sieht aus
drücklich vor, daß die gegenseitige Verständigung 
über Auslichtungsarbeiten "nach Möglichheit" 
erfolgen soll. Diese Einschränkung war notwen
dig, weil sonst die Eigentümer und andere 
Nutzungsberechtigte ·der Grenzgrundstücke unter 
Strafandrohung hätten verpflichtet werden müs
sen, den Beginn ihrer Auslichtungsarbeiten eine 
entsprechend lange Zeit vorher der Behörde zu 
melden, Nun würde es aber gerade den Land
wirten, die hievon betroffen werden, schwerfal
len, in jedem Fall die Auslichtungsarbeiten in dem 
hiefür geplanten Zeitraum durchzuführen, weil 
sie ja diese Arbeiten neben ihren anderen, für sie 
vordringlichen Aufgaben besorgen und damit 
koordinieren müssen, Es besteht auf österrei
chischer Seite die Absicht, den betroffenen Per
sonen auf geeignete Weise nahezulegen, im eige
nen Interesse ihre Auslichtungsarbeiten vor Be
ginn der Bezirkshauptmannschaft zu melden, da
mit die zuständigen ungarisdlen Behörden ver
ständigt und Grenzzwischenfälle oder sonstige 
Streitigkeiten vermieden werden können, 

Zu Artikel 7: 

Nach § 15 Absatz 2 des Zoll gesetzes 1955, 
BGBl. Nr, 129, bedarf die Errichtung von Bau
lichkeiten und Einfriedungen sowie die Anlage 
von Wegen, Seilbahnen, Eisenbahnen, übergän
gen, Brücken, Landungsstegen und dergleichen 
in unmittelbarer Nähe der Zollgrenze der Zu
stimmung der Finanzlandesdirektion, Die Zu
stimmung ist zu erteilen, wenn durch diese Bau
lichkeiten und Anlagen die Grenzüberwachung 
und die Verhinderung von Zollzuwiderhandlun
gen nicht erschwert werden, In Abänderung 
dieser innerstaatlichen Gesetzesvorschrift sieht 
nun die gegenständliche Vertragsbestimmung im 
Interesse der Sichtbarkeit des Grenzverlaufes und 
der Sicherheit der Grenzzeichen vor, daß inner
halb des 1 m breiten Grenzstreifens und inner
halb des Kreises von 1 m Radius um jedes in-

Diese Bestimmung dient der Verhütung von 
Verwechslungen zwischen privaten Eigentums

,grenzzeichen und den Grenzzeichen der Staats-
grenze, 

Zu Artikel 9: 

Die gemäß Absatz 1 und 2 zu erwartenden 
Kosten der künftigen Erhaltung der Grenzzei
chen werden sich im Rahmen der im Bundes
budget bisher hiefür bewilligten Ansätze halten, 
Die Kosten für die Instandhaltung der Vermar
kung werden durch die räumliche Auf teilung der 
Vermarkungsarbeiten auf die bei den Vertrag
schließenden Staaten ungefähr gleichmäßig ver
teilt, -Eine ebensolche. räumliche Aufteilung der 
Vermessungsarbeiten ist wegen der stichproben
weisen Kontrollvermessungen nicht tunlich, 

Bei der Vermessung und Vermarkung der 
Staatsgrenze können nach Absatz 3 als Vermes
sungsfachleute, technische Hilfskräfte und Arbeiter 
auch uniformierte Militärpersonen eingesetzt 
werden, Eine derartige Regelung hat sich bei der 
in den Jahren 1958 bis 1961 durchgeführten 
Wiedervermarkung der österreichisch-jugoslawi
schen Staatsgrenze vor allem im schwierigen Ge
länge bewährt und soll daher auch für die öster
reichisch-ungarische Staatsgrenze eingeführt wer
den, Diese Militärpersonen können also in Durch
führung der ihnen übertragenen Vermessungs
und Vermarkungsaufgaben auch in Uniform die 
Staatsgrenze überschreiten und sich im Hoheits
gebiet des anderen Vertragschließenden Staates 
nach Maßgabe des Artikels 24 aufhalten, 

Die bei der Vermessung oder Vermarkung der 
Staatsgrenze beschäftigten Personen dürfen nach 
Absatz 4 bei ihrer Tätigkeit nicht bewaffnet sein, 
Es dürfen daher aum uniformierte Militärper
sonen bei derartigen Arbeiten keine Waffen 
tragen, 

Die in Rede stehenden. Personen dürfen nur 
die Staatsbürgersmaft jenes Ver~ragsmließenden 
Staates besitzen, der sie beistellt; sie dürfen also 
weder Doppelbürger noch staatenlos sein, Hiemit 
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soll .einerseits erreicht werden, daß ein Vertrag
schließender Staat das von ihm beigestellte Per
sonal auch für Delikte, die im anderen Staat 
während der Vermessungs- oder Vermarkungs
arbeiten begangen wurden, nach seinen Vorschrif
ten zur Verantwortung ziehen kann. Ander
seits soll ausgeschlossen werden, daß österrei
chisch-ungarische Doppelbürger bei diesen Arbei
ten eingesetzt werden und im Falle von Delikts
handlungen Streitigkeiten zwischen den beiden 
Vertragschließenden Staaten entstehen. 

Zu Artikel 10: 

darüber Protokolle sowie zusätzliche Feldskizzen 
verfaßt werden. Das gleiche soll für den Fall gel
ten, daß die Grenzlinie, die früher in einem Ge
wässer verlief, infolge dessen Veränderung nun
mehr auf dem Lande verläuft. 

Treten plötzlich, zum Beispiel infolge einer 
Naturkatastrophe, größere natürliche Verände
rungen ein, so wird auf seiten beider Vertrag
schließenden Staatert ein großes Interesse daran 
bestehen, die Veränderungen des Grenzgewässers 
gegenüber der - unveränderten - Grenzlinie 
festzuhalten. In einem solchen Fall soll daher 
jeder Vertragschließende Staat auch außerhalb 
der periodischen Kontrolle (Artikel 9 Absatz 6) 
verlangen können, daß der betreffende Teil der 
Staatsgrenze im oben ausgeführten Sir,ln über
prüft wird. 

Eine zweckentsprechende und einwandfreie 
. Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze 
kann nur durchgeführt werden, wenn die Ver
messungsfachleute sowie deren Hilfs- und Ar
beitspersonal an oder in der Nähe der Staats-

Zu Artikel 12: grenze ungehindert die erforderlichen Arbeiten 
durchfuhren und vor allem die erforderlichen Erneuerungsarbeiten an den dreiseitigen Grenz
Grenzzeichen setzen oder anbringen können. Zu säulen (Dreiländerpunkten) können nur im Ein
diesem Zweck sollen die Eigentümer und die vernehmen aller drei beteiligten Staaten vorge
sonst Nutzungsberechtigten der betroffenen nommen werden. 
Grundstücke, Bergwerke, Brücken und sonstigen 
Bauwerke zur entschädigungslosen Duldung Zu Artikel 13: 
dieser Arbeiten verpflichtet werden. 

Die durch Vermessungsarbeiten entstehenden 
Flurschäden werden geringfügig sein, weil ein 
Streifen von je 1 m Breite beiderseits der Grenz
linie von die Sichtbarkeit der Grenzzeichen be
einträchtigenden Pflanzen freigehalten werden 
muß (siehe die Erläuternden Bemerkungen zu 
Artikel 6). Schäden an Bergwerken, Brücken und 
sonstigen Bauwerken können durch Vermessungs
arbeiten nicht verursacht· werden. Das Setzen und 
Anbringen von Grenzzeichen· ist gleichermaßen 
im Interesse der Grenzorgane und der Grund
eigentümer gelegen, deren Grundstücke an der 
Staatsgrenze liegen. 

Zu Artikel 11: 

Ahnliche Bestimmungen sind auch in anderen 
Abkommen über die Sichtbarer haltung der 
Staatsgrenze enthalten und sollen den einen Ver~ 
tragsdl1ießenden Staat vor Schäden schützen, die 
durch Staatsangehörige des anderen Vertrag
schließenden Staates verursacht werden. 

Zu Artikel 14: 

Während Artikel 5 Absatz 1 den materiellen 
Hauptgrundsatz für die Vermessung und Ver
markung der Staatsgrenze enthält, stellt Ar
tikel 14 den Schwerpunkt der organisatorischen 
Vertragsbestimmungen dar: Eine ständige Ge
mischte Kommission wird die Vermessungs- und 
Vermarkun·gsarbeiten zu organisieren und für 
ihre Durchführung zu sorgen haben, damit die 
Staats grenze stets deutlich sichtbar erhalten 
bleibt .. 

Wie bereits zu Artikel 4 ausgeführt wurde, 
hatte seinerzeit der Grenzregelungsausschuß die 
durch Wasserläufe bestimmten Grenzstrecken für 
unbeweglich erklärt. Das bedeutet, daß durch die 
vom Grenzregelungsausschuß ermittelte und im Zu Artikel 15: 
Grenzurkundenwerk und den Feldskizzen dar- Diese Bestimmung regelt die Zusammensetzung 
gestellte Grenzlinie heute auch dann noch maß- der Gemischten Kommission und die Tragung 
gebend ist, wenn in der Lage des betreffenden der durch ihre Tätigkeit entstehenden Kosten. 
Wasserlaufes inzwischen eine Anderung einge- Zur einfachen und raschen Verständigung sollen 
treten ist. Damit aber durch die Verschiebung die Vorsitzenden der Gemischten Kommission 
des Wasserlaufes keine Unklarheiten über den unmittelbar, also unter Ausschluß des diplomati
Grenzverlauf selbst entstehen, werden die Ver- schen Weges, miteinander verkehren dürfen. Dies 
tragschließenden Staaten anläßlich der periodi- wird vor allem bei der Einberufung der Ge
schen Kontrolle (Artikel 9 Absatz 6) in diesen mischten Kommission (Artikel 20 Absatz 1) so
Grenzstrecken den Verlauf der Grenzlinie über- wie bei einer schriftlichen Beschlußfassung (dies 
prüfen. Falls demnach die Grenzlinie, die früher vor allem außerhalb einer der wiederkehrenden 
auf dem Lande verlief, nunmehr infolge der Ver- periodischen Tagungen) von praktischer Bedeu
änderung des Gewässers darin verläuft, sollen. tung sein. 

573 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 31 von 35

www.parlament.gv.at



32 573 der Beilagen 

Zu Artikel 17: 

Wie bereits zu Artikel 14 erwähnt, ist es die 
Aufgabe der Gemischten Kommission, die Ar
beiten zur Vermessung und, Vermarkung der 
Staatsgrenze zu organisieren und zu leiten. Kei
nesfalls soll aber die Gemischte Kommission er
mächtigt sein, von sich aus den Verlauf der öster
reichisch-ungarischen Staatsgrenze in irgendeinem 
Punkt' auch nur geringfügig zu ändern. 

Zu Artikel 18: 

Die im Artikel 9 festgesetzte räumliche Auf
teilung für die Bereitstellung der Arbeitskräfte 
und Materialien auf die einzelnen Unterabschnitte 
kann bei Regulierungsarbeiten an größeren Ge
wässern oder beim Ausbau von Straßen und 
Wegen dazu führen, daß unverhältnismäßig mehr 
Kosten entstehen; dies wird insbesondere dann 
eintreten, wenn Grenzzeichen außerhalb der 
Grenzlinie (indirekte V ermar kung an Gewäs
sern, Straßen und Wegen) wieder zu errichten 
sind und die Standorte dieser Grenzzeichen nur 
auf Umwegen über das Hoheitsgebiet des anderen 
Vertragschließenden Staates mit Fahrzeugen er
reicht werden können. In solchen Fällen soll die 
Gemischte Kommission die räumliche Auf teilung 
für die Bereitstellung der Arbeitskräfte und Ma
terialien so abändern können, daß bei der Wie
dererrichtung der Grenzzeichen die geringsten 
Kosten entstehen. 

Zu Artikel 19: 

Die richtige Lage eines erneuerten Grenz
zeichens in bezug auf die Grenzlinie muß von 
beiden Vertragschließenden Staaten durch unab
hängige Vermessungen überprüft werden. 

Durch Uferabbrüche infolge allmählicher oder 
plötzlicher Veränderungen von Gewässern kön
nen Grenzzeichen in ihrem Bestand gefährdet 
werden; solche Grenzzeichen müssen an eine 
andere sichere Stelle versetzt werden. 

Zu Artikel 20: 

Diese Bestimmung regelt den Zusammentritt 
der Gemischten Kommission zu Tagungen oder 
Grenzbesichtigungen: Die Gemischte Kommission 
kann auf Grund eines eigenen Beschlusses zusam
mentreten; sie muß hingegen zusammentreten, 
wenn dies einer der Vertragschließenden Staaten 
im diplomatischen Wege verlangt. Hiebei werden 
die Fälle des Artikels 11 Absatz 2 (größere natür
liche Veränderungen von Grenzgewässern) und 
des Artikels 16 Absatz 2 (Vermarkungsarbeiten 
außerhalb der periodischen Kontrolle) wegen 
ihrer Bedeutung besonders hervorgehoben. 

Zu Artikel 21: 

Die Absätze 1 bis 4 enthalten Bestimmungen 
für die Tätigkeit der Gemischten Kommission: 

Hervorzuheben ist hiebei, daß diese sich ihre Ge
schäftsordnung selbst gibt (Absatz 1), das heißt, 
daß sie' also innerhalb des durch diesen Vertrag 
gezogenen Rahmens Richtlinien für ihre Tätig
keit, insbesondere bei Tagungen und Grenzbe
sichtigungen, selbst aufstellt. 

Absatz 5 nimmt auf die Fälle bedacht, in 
denen von der Gemischten Kommission eine 
Änderung oder Ergänzung der Vermarkung ver
fügt worden ist, sowie auf die Fälle, in denen 
fehlerhafte Vermessungsergebnisse zu berichtigen 
sind. Zur "Änderung oder Ergänzung der Ver
markung" gehören nach Artikel 16: die Setzung 
zusätzlicher Grenzzeichen (Absatz 1 lit. f, i und j),. 
die Umänderung der direkten Vermarkung der 
Grenzlinie in eine indirekte oder umgekehrt 
(Absatz 1 lit. g), die Versetzung gefährdeter 
Grenzzeichen auf sichere Stellen (Absatz 1 lit. h) 
und die Abänderung der Grenzzeichen selbst, in 
Form, Dimension oder Material (Absatz 4). 

Was die Berichtigung fehlerhafter Vermes
sungsergebnisse betrifft, so standen die in den. 
Jahren 1922 bis 1924 vorn Grenzregelungsaus
schuß durchgeführten Vermessungs- und Vermar
kungsarbeiten zum Teil unter großem Zeitdruck. 
Es ist daher ~icht ausgeschlossen, ja sogar zu 
erwarten, daß vor allem bei der ersten der in 
diesem Vertragsentwurf vorgesehenen periodi
schen Kontrollen von den Vermessungsfachleuten 
Widersprüche zwischen dem Grenzurkunden
werk, den Feldskizzen, Berechnungsheften und 
den Feldbüchern oder zwischen diesen Grenz
dokumenten einerseits und der zweifelsfrei un
veränderten Lage des Grenzzeichens in der 
Ortlichkeit anderseits festgestellt werden. Ebenso 
ist nicht zur Gänze auszuschließen, daß auch in 
Hinkunft in dem einen oder anderen Fall der
artige Widersprüche durch vermarkungs- oder 
vermessungstechnische Fehler entstehen. Diese 
Widersprüche können in rechtlich einwandfreier 
Weise ohne weiteres auf Grund' der im Original 
vorhandenen Vermessungsunterlagen und der 
örtlichen Gegebenheiten geklärt und beseitigt 
werden. Die Verfassung zusätzlicher Feldskizzen 
wird vor allem dann notwendig sein, wenn zu
sätzliche Grenzzeichen gesetzt werden, die direkte 
Vermarkung der Grenzlinie in eine indirekte 
umgeändert wird oder umgekehrt, in ihrer Lage 
gefährdete Grenzzeichen auf sichere Stellen ver
setzt oder wenn Widersprüche zwischen den 
Grenzdokumenten einerseits und der zweifelsfrei 
unveränderten Lage der Grenzzeichen in der 
Ortlichkeit festgestellt werden. 

Nach Absatz 6 bedürfen die über die Ände
rungen oder Ergänzungen der Vermarkung und 
über die Berichtigung fehlerhafter Vermessungs
ergebnisse aufgenommenen Protokolle und allen
falls verfaßten zusätzlichen Feldskizzen wegen 
ihrer Bedeutung der Genehmigung der Gemisch-
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ten Kommission.· Sie werden also erst mit dieser 
Genehmigung für die bei den Vertragschließenden 
Staaten verbindlich. 

Es genügt jedoch nicht, daß diese Änderungen:, 
Ergänzungen und Berichtigungen jeweils in Pro
tokollen und allenfalls auch in Feldskizzen, Feld
büchern und Berechnungsheften niedergelegt 
werden, vielmehr wird es notwendig sein, alle 
diese Veränderungen gegenüber dem ursprüng
lichen Grenzurkundenwerk auch in systematischer 
und übersichtlicher Weise festzuhalten. Diesem 
Zweck di~nt die Bestimmung des Absatzes 7. 

Die Herstellung und Vervielfältigung zusätz
licher Feldskizzen sowie die Evidenthaltung der 
oben behandelten Veränderungen soll nach Ab
satz 8 auf seine Kosten jeweils dem Vertrag
schließenden Staat obliegen, der für die betref
fende Grenzstrecke die erforderlichen Arbeits
kräfte, Fahrzeuge und Geräte beizustellen: hat. 

Absatz 9 berechtigt und verpflichtet jede De
legation, entsprechende Hartdruck- und Farb
stampiglien mit dem Wappen ihres Staates zu 
führen. Dies ist notwendig, um wichtige Doku
mente der Gemischten Kommission, wie etwa 
deren Niederschriften über die Tagungen und 
Grenzbesichtigungen, entsprechend siegeln zu 
können. 

Zu Artikel 22: 

Die Gemischte Kommisson soll ihre Beschlüsse 
nur mit Stimmeneinhelligkeit fassen können, da
mit jedem ihrer Mitglieder die Möglichkeit ge~ 
geben wird, die von ihm zu vertretenden Belange 
zu wahren. Eine solche Stimmeneinhel1igkeit ist 
zum Beispiel· auch im Vertrag zwischen der Re
publik Osterreich und der Ungarischen Volks
republik vom 9. April 1956 über die Regelung 
der wasserwirtschaftlichen Fragen im Grenzge
biet, BGBl. Nr. 225/1959, für die österreichisch
ungarische Gewässerkom~ission vorgeschrieben. 

Absatz 2 behandelt den Fall, daß eine solche 
Stimmeneinhelligkeit in der Gemischten Kom
miSSIOn nicht zustande kommt. Derartige 
strittig bleibende Fragen müssen demnach von 
jeder der beiden Delegationen ihren zuständi
gen Behörden vorgelegt werden. Diese wie
derum werden sich im diplomatischen Wege um 
eine einvernehmliche Regelung der strittigen 
Angelegenheiten bemühen. 

Zu Artikel 23: 

Die Gemischte Kommission wird sich zur 
Durchführung ihrer Aufgaben technischer 
Gruppen bedienen. Das hiefür erforderliche 
Personal wird nach Maßgabe des Artikels 9 von 
den beiden Vertragschließenden Staaten zur 
Verfügung gestellt werden. 

Zu Artikel 24: 

Absatz 1 regelt den Grenzübertritt der Mit
glieder der Gemischten Kommission, der ge
mischten technischen Gruppen und der Vermes
sungsfachleute samt Hilfspersonal, die bei ihrer 
Tätigkeit im Rahmen des gegenständlichen 
Vertrages die österreichisch-ungarische Staats
grenze überschreiten müssen. Zu diesem Zweck 
werden diesen Personen Grenzübertrittsausweise 
nach dem Muster der Anlage A (österre,ichischer 
Grenzübertrittsausweis) beziehungsweise An
lage B (ungarischer Grenzübertrittsausweis), die 
Bestandteile dieses Vertrages sind, ausgestellt 
werden; diese Grenzübertrittsausweise enthal
ten neben Angaben über die Person des Aus
weisinhabers die durch diesen Artikel festgeleg
ten Eintragungen über die Gültigkeitsdauer 
beziehungsweise Verlängerung des Ausweises. 
Die Ausstellung der österreichischen Grenzüber
trittsausweise sowie die Vidierung der ungari
schen Grenzübertrittsausweise wird durch das 
Bundesministerium für Inneres erfolgen. 

Iri den Bestimmungen des Absatzes 2 wird 
festgelegt, daß die Inhaber der Grenzübertritts
ausweise zum Zweck der Durchführung der 
Arbeiten in den von der Gemischten Kommis
sion zur Bearbeitung bestimmten Grenzunter
abschnitten die Staats grenze überall überschrei
ten dürfen. Sie dürfen sich auf dem Gebiet des 
anderen vertragschließenden Staates in einer 
Tiefe von mehr als 2'5 m jedoch nur in An
wesenheit eines Grenzorgans oder einer von 
der zuständigen obersten Verwaltungsbehörde 
hiezu beauftragten Militärperson des anderen 
Vertragschließenden Staates aufhalten. Durch 
die Möglichkeit der Heranziehung von An
gehörigen des Bundesheeres soll in zweck
mäßiger Weise für die Wahrung der militäri
sehen Interessen im Grenzgebiet Sorge getragen 
und gleichzeitig eine, Entlastung der Gendar
merie- und Zollorgane bewirkt werden. 

Zu Artikel 25: 

Dieser Artikel befaßt sich in seinen Absätzen 
1 und 2 mit den Pflichten, die den Grenzüber
tritts ausweis-Inhabern auferlegt werden (Pflicht 
zur Vorweisung auf Verlangen der zuständigen 
behördlichen Organe und zur Rückgabe nach 
Ablauf der Gültigkeitsdauer), und im Absatz 3 
mit der Möglichkeit der Entziehung bereits aus
gestellter Grenzübertrittsausweise. Von der 
letzten Bestimmung sind die Mitglieder der Ge
mischten Kommission ausgenommen. . 

Zu ,Artikel 26: 

Nach Absatz 1 genießen Personen, die In
haber des im Artikel 24 vorgesehenen Aus
weises sind, auf dem Hoheitsgebiet des anderen 
Vertragschließenden Staates während der Aus
übung einer vertragsmäßigen Tätigkeit Immuni
tät. Unter denselben Umständen unterliegen 
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auch die zum persönlichen und zum dienst- I Bedürfnisse die Kosten angemessener Bestat
lichen Gebrauch mitgeführten Gegenstände' tung, der' entgangene Unterhalt der Hinter
nicht dem Zugriff der Justiz- und Verwaltungs- bliebenen werden vom Begriff der eigentlichen 
behörden des anderen Vertragschließenden Schadloshaltung umschlossen sein. Da die unga
Staates. rische Rechtsordnung bezüglich der Schaden-

Nach Absatz 2 verpflichten sich die Ver- ersatzarten von der österreichischen Rechtsord
trag schließenden Staaten, für die Gewähr- nung abweicht, das ungarische Recht im beson
leistung der gemäß Absatz 1 zustehenden deren zwar die eigentliche Schadloshaltung und 
Immunität in persönlicher und sachlicher Hin- den entgangenen Gewinn kennt, nicht aber bei
si.cht un.d darüber hinaus für die körperliche spielsweise Schmerzensgeld, wird ausgesprochen, 
Sicherheit der nach Absatz 1 in Betracht kom- daß für den Inhalt des Begriffes des "vollen" 
menden Personen zu sorgen. Schadens das österreichische Recht maßgebend 

Der Absatz 3 begründet eine Haftung des ist. 
einen Vertragschließenden Staates für Schäden Dem im§ 1304 ABGB. ausgesprochenen Ge
die .dadurch entstehen, daß ein diesem Vertrag~ danken folgend, soll sich der Schadenersatz
schlIeßenden Staat angehöriger Inha-ber eines anspruch in dem Ausmaß mindern, als der ln-

G 
"b' . b haber des Grenzübertrittsausweises den Un

renzu e~tntt~uswelses. ei der Durchführung 
von. Arbeiten m VollzIehung des Vertrages im fall selbst vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
Bereich der Staatsgrenze getötet oder verletzt schuldet hat. Die Minderung kann nach' den 
~der eine Sache, die er an sich trägt oder mit Umständen des Einzelfalles bis zu einer vollen 
SIch führt, beschädigt oder vernichtet wird und Aufhebung des Schadenersatzanspruches führen. 

d
· f' d ch d' Im Hinblick auf die besondere Gefährlichkeit 
les au emen ur le vom anderen Ver-

tragschließenden Staat mit Beziehung auf die der Tätigkeit ~m Grenzb~re.ich ~oll zum Vorteil 
Staatsgrenze getroffenen Vorkehrungen ver- der Opfer .. lelcht~ Fahrla~slgkelt des Inhabers 
ursachten Unfall zuru"ckzuf"h . B' d I des Grenzubertnttsauswelses außer Betracht u ren 1st. el en bl'b 
eben genannten Vorkehrungen ist an Grenz- el . en .. 
befestigungen und Grenzsicherungen aller Art I Die. 1~ Absat~ 3 gen.annte Untersuchungs
gedacht. kommiSSiOn hat Ihre Tätigkeit auf die Ermitt-

Dieser besondere staatsvertragliche Haftungs- lung der tat säe h I ich e n Vor aus s e t
grund läßt allfällige Schadenersatzansprüche zu n gen für das Bestehen und das Ausmaß 
aus anderen Rechtsquellen unberührt. Er wird der Schadenersatzpflicht zu beschränken' es 
geschaffen, um den Opfern eine Entschädigung ,wird ihr also nicht zukommen, sich über' das 
auch dort zu gewährleisten, wo eine solche Bestehen oder das Ausmaß selbst zu äußern. 
mangels Vorliegens eines Haftungsgrundes nicht Die im Absatz 4 vorgesehene Verständigungs
verlangt werden könnte, ,und ihnen die Durch- pflicht soll dem anderen Vertragschließenden 
setzung eines doch bestehenden Schadenersatz- Staat, der ja später im Rückgriffsweg ein
anspruchs im Ausland, besonders gegen den zu.s~ehen' hat, die Möglichkeit, geben, die recht
anderen Vertragschließenden Staat, zu ersparen. zeitige Feststellung des Sachverhaltes zu sichern 
D~r a~s dem allgemeinen Recht erfließende ge- und sich an einem allfälligen gerichtlichen Ver
wohnhche Haftungsgrund wäre das Verschul- fahren auf Grund einer Schadenersatzklage 
den, durch das der Unfall entstanden ist; gerade insoweit zu beteiligen, als es die Prozeßordnung 
ein solches Verschulden wird aber sofern es erlaubt. ' 
s~ch bei den Grenzbefestigungen ~nd Grenz- Der Ab~atz. 5 gibt dem Vertragschließenden 
SIcherungen um erlaubte Maßnahmen der Staat, der Im Smne des Absatzes 3 Entschädigung 
Hoheitsverwaltung handelt, gewöhnlich nicht I geleistet hat, das Recht, gegen den anderen Ver
vorliegen. ' tr~gschli~ßen~en Staat R~ckgriff zu nehmen. 

Es handelt sich also bei dem im Absatz 3 _ Dieses Ruckgnffsrecht soll Sich auf andereLeistun
schaffenen Haftungsgrund um einen von ein~~ g~n als Schaden~rsatzleistungen beziehen, die der 
Verschulden losgelösten Fall der Gefährdungs- eu:e VertragschlIeßende Staat im Z~san:men~an~ 
haftung. Gerade deshalb war es notwendig, die mit dem U?fall ~rbracht hat. Es Wird Sich hiebel 
Schadenersatzart festzulegen, weil ja die öster- etwa u~ die Leistungen handeln, die dem Ver
reichische Rechtsordnung vom Grundsatz des tr~gschheßenden Staat zur Last fielen, weil er 
gegliederten Schadenersatzes beherrscht ist. Das sel.n~n ~urch den Unfall verletzten Beamten vor
Anliegen der Opfer gebot, den Ersatz des vol- zeltlg m den dauernden Ruhestand versetzen 
len" Schadens vorzusehen, womit also nich~' nur mußte,. oder um sonstige, über das gewöhnliche 
die eigentliche Schadloshaltung und der ent- Maß hmausgehende besoldungsrechtliche Leistun
gangene Gewinn (§ 1323 ABGB.) gemeint sind, gen a~~ Anl~ß der V~rletzung. des Inhabers eines 
sondern auch alle sonstigen denkbaren Scha.. Grenzubertnttsausweises. Dieser Rückgriffs
denersatzarten, wie Schmerzensgeld (§ 1325 a,:spruch .wird als völkerrechtlicher Anspruch auf 
ABGB.) u?d Verunstaltu?gsschaden (§ 1326 1 diplomatischem Wege geltend zu machen sein. 
ABGB.). DIe Kosten aus emer Vermehrung der Artikel 26 ist gesetz ändernd. 
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Zu Artikel 27: 

Zur Durchführung der Arbeiten ist es notwen
dig, die Geräte und das Vermarkungsmaterial mit 
Fahrzeugen möglichst nahe an die Grenze heran
zubringen. Dies ist bei unregelmäßigem Verlauf 
der Grenze nur möglich, wenn Straßen und Wege 
auf dem Hoheitsgebiet des anderen Vertrag
schließenden Staates benützt werden. Die Bestim
mungen des Artikels 27 dienen dazu, die Durch
führung der Arbeiten zu erleichtern und unnöti
gen Aufenthalt an der Grenze bei deren über
schreitung zu vermeiden. 

Zu diesem Zweck sieht dieser Artikel zollrecht
liche Erleichterungen vor. Zu unterscheiden sind: 

a) Befreiung von Ein- und Ausfuhrabgaben 
(Absätze 1 und 4), 

b) Ein- und Ausgangsvormerkbehandlung (Ab
satz 2), 

c) Anweisung in der Durchfuhr (Absatz 3). 
Die Befreiung von den Ein- und Ausfuhr

abgaben soll jenen Waren zugute kommen, die 
aus dem Gebiet eines der Vertragschließenden 
Staaten ein- beziehungsweise ausgeführt und im 
Zusammenhang mit der Durchführung von Ar
beiten im Rahmen dieses Vertrages benötigt wer-
den. . 

Die Ein- und Ausgangsvormerkbehandlung 
wird für die zur Durchführung der Arbeiten im 
Rahmen dieses Vertrages vorübergehend benötig
ten Geräte gewährt, wobei darüber hinaus noch 
eine besondere Begünstigung für den Fall ihres 
Unbrauchbarwerdens vorgesehen ist. 

Die Anweisung in der Durchführung soll die 
Verbringung der oben genannten Waren und Ge
räte an ihren Einsatzort und zurück erleichtern. 

Neben den zollrechtlichen Erleichterungen no~
miert dieser Artikel, daß Waren, die zur Durch
führung der Arbeiten über die Grenze verbracht 
werden, auch keinen Ein- und Ausfuhrbeschrän-
kungen unterliegen. . 

Gesetzändernd sind die Absätze 1 und 2 dieses 
Artikels. 

Zu Artikel 28: 

Dieser Artikel enthält eine Begriffsbestimmung 
für die Grenzwege und sieht vor, daß die Bevöl
kerung der bei den Vertragschließenden Staaten 
diese in der Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnen
untergang frei benützen darf. 

In Ausübung ihres Dienstes wird auch den mit 
der Bewachung der Staatsgrenze betrauten Or
ganen der Vertragschließenden Staaten die Be
nützung der Grenzwege gestattet, doch dürfen 
sie Amtshandlungen nur im eigenen Hoheits-

gebiet vornehmen. Damit soll ausdrücklich"" aus
geschlossen werden, daß die Hoheitsrechte der 
Vertragschließenden Staaten durch Grenzorgane 
des anderen Vertragschließenden Staates beein
trächtigt werden. 

Zu Artikel 29: 

Durch Absatz 1 dieses Artikels werden die Be
stimmungen des Vertrages zwischen der Republik 
österreich und der Ungarischen Volksrepublik 
über die Regelung der wasserwirtschaftlichen 
Fragen im Grenzgebiet vom 9. April 1956, BGBl. 
Nr. 225/1959, nicht berührt. . 

Die Bestimmungen des Absatzes 2 dieses Ar
tikels stehen im Einklang mit den landesrecht
lichen Vorschriften des Burgenlandes. ' 

Zu Artikel 30: 

Eine ähnliche Bestimmung findet sich im öster
reichisch-liechtensteinischen Vertrag vom 17.März 
1960, BGBl. Nr. 228, zur Feststellung der Staats
grenze und Erhaltung der Grenzzeichen. Bergbau
betriebe bestehen im Grenzgebiet seit vielen Jahr
zehnten; für Erdöl- oder Erdgaslagerstätten wur
den die BestiIl}mungen vorsorglich aufgenommen. 

Zu Artikel 31: 

Dieser Artikel enthält die üblichen Schluß
bestimmungen. Die Gültigkeitsdauer des Ver
trages wurde im Interesse einer erhöhten Stabili
tät in der Behandlung der Vermarkungs- und 
Vermessungsfragen mit zehn Jahren bemessen. 
Die Gültigkeitsdauer verlängert sich nach Ablauf 
dieser Periode automatisch, jedoch kann der Ver
trag sodann jederzeit aufgekündigt werden und 
tritt mit Ende des auf die Aufkündigung folgen
den Kalenderjahres mit Ausnahme der Bestim
mungen des Kapitels I außer Kraft. Die weiter
geltenden Bestimmungen sind jene, die die öster
reichisch-ungarische Grenze festlegen, sodaß also 
auch bei Aufkündigung des Vertrages die öster
reichisch-ungarische Grenze dauernd festgelegt er-
halten wird. . 

Da durch den vorliegenden Vertrag die Fragen 
des Schutzes und der Sichtbarmachung der Grenz
zeichen einerseits und des Verkehrs auf gemein
samen Straßen anderseits geregelt werden, sind 
die bezüglichen Bestimmungen der Juridischen 
Protokolle Nr. 8 und Nr. 11 zum übereinkom
men zwischen der Republik österreich und dem 
Königreich Ungarn vom 11. März 1927, BGBl. 
N r. 93/1928, die diese Fragen bisher geregelt 
haben, außer Kraft_ zu setzen. 
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